
Tag des Sports mit Sportler- 
ehrung und Sportlerball 
Liebe Leserin, lieber Leser,

für den Landkreis Zwickau ist der 
letzte Sonnabend im März immer 
ein ganz besonderer. Er steht wie 
auch in den vergangenen Jahren 
ganz im Zeichen des Sports, der 
erfolgreichen Sportlerinnen, 
Sportler und Mannschaften.

An diesem Tag werden diese 
nicht nur für ihre hervorragen-
den sportlichen Leistungen 
feierlich geehrt, sondern auch 
im Rahmen des Sportlerballs 
des Landkreises Zwickau, einer 
gemeinsamen Aktion der Kreis-
verwaltung und des Kreissport-
bundes Zwickau, gefeiert. Bei 
dieser bunten Veranstaltung sind 
aber nicht nur Sportlerinnen und 
Sportler gern gesehene Gäste, 
auch alle Freunde des Sports und 
der guten Unterhaltung sind hier 
herzlich willkommen!

Bevor es am Abend soweit ist, 
werden am Nachmittag des  
28. März 2020 auf der Grundlage 
der Sportförderrichtlinie des 
Landkreises Zwickau Medaillen 
und Urkunden in der Sachsen-
landhalle Glauchau vergeben. 

Durch die Verleihung der Sport-
medaillen in Gold, Silber und 
Bronze würdigt der Landkreis 
ausgezeichnete Leistungen von 
Sportlern und Mannschaften 
aufgrund festgelegter Kriterien. 
So muss man schon für eine  
goldene Ehrung bei Olympi-
schen Spielen, Paralympics oder  
einer Weltmeisterschaft dabei 
gewesen sein und sich unter  
den sechs Besten platziert 
haben, Europameister gewor-
den oder den ersten Platz einer 
Deutschen Meisterschaft errun-
gen haben.

Auch zum Sportlerball am Abend 
wird es noch einmal feierlich. Hier 
wird die Sportplakette vergeben. 
Diese geht an ehrenamtliche 
Sportfunktionäre, die wenigstens 
25 Jahre dem Sport treu geblieben 
sind oder für das Vereins- oder 
Fachverbandsleben besondere 
Verdienste erworben haben.

Nur zweimal noch wird der 
gesellige Abend rund um das 
Thema Sport unter dem Titel 
Sportlerball von der Moderation 
unterbrochen, wenn die drei im 
Landkreis beliebtesten Sport-
lerinnen, Sportler und Mann-
schaften auf die Bühne gerufen 
werden! Diese wurden von den 
Einwohnerinnen und Einwoh-
nern des Landkreises mittels  
Stimmabgabe gewählt. Über  
5 000 Mal wurde ein Votum abge-
geben. Die Namen der Gewinner-

innen und Gewinner werden erst 
am Abend öffentlich bekannt 
gegeben. Bis dahin bleibt 
es spannend. Bevor es beim 
Show-Programm weitergeht, 
steht abschließend die Vergabe 
des Sportförderpreises der Deut-
schen Olympischen Gesellschaft, 
Stadtgruppe Zwickau, auf dem 
Programm.

Zu den kulturellen Highlights des 
Abends gehören begeisternde 
Artistik, akrobatische Achterbah-
nen mit Höhen und Tiefen, die 
schwindelerregend und sensati-
onell sind.

Zwischen den Beiträgen fordert die 
Krause Band aus Leipzig die Gäste 
des Sportlerballs zum Tanz auf. Sie 
lässt auch den Abend musikalisch 
ausklingen. Marc Huster, bekannt 
als erfolgreicher Gewichtheber 

und Sportmoderator für den MDR, 
wird in bewährter Weise durch den 
Abend führen.

Eintrittskarten für den Sportlerball 
2020 können ab sofort zum Preis 
von 15 EUR über die Geschäftsstelle 
des Kreissportbundes erworben 
werden, Telefon: 0375 818911-0 
oder per E-Mail poehlmann@ 
kreissportbund-zwickau.de.

Mit dem Erwerb der Eintrittskarte 
unterstützen Sie zudem die Förde-
rung des Nachwuchssports.

Ich freue mich, Sie in der Sachsen-
landhalle in Glauchau am 28. März 
2020, 19 Uhr, begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Landrat 
Dr. Christoph Scheurer

Impressionen vom Sportlerball 2019 
Fotos: Mathias Lippmann
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AMT FÜR SERVICE UND 
INFORMATIONSTECHNIK

Informationen  
zum Bürgerservice
Allgemeine Öffnungszeiten

Montag 8 bis 16 Uhr
Dienstag 8 bis 18 Uhr
Mittwoch 8 bis 12 Uhr
Donnerstag 8 bis 18 Uhr
Freitag 8 bis 12 Uhr
Sonnabend* 9 bis 12 Uhr
*im Wechsel zwischen den Bürgerservicestellen

SAMSTAGÖFFNUNGSZEITEN  
FÜR  FEBRUAR UND MÄRZ  2020

22. Februar 2020
Zwickau, Werdauer Straße 62

29. Februar 2020
Hohenstein-Ernstthal, Dr.-Wilhelm-Külz-
Platz 5

7. März 2020
Glauchau, Gerhart-Hauptmann-Weg 2

14. März 2020
Werdau, Königswalder Straße 18

21. März 2020
Limbach-Oberfrohna, Jägerstraße 2a

ANSCHRIFT UND KONTAKT:
Landkreis Zwickau
Landratsamt, Bürgerservice
PF 10 01 76, 08067 Zwickau
Telefon: 0375 4402-21900
Telefax: 0375 4402-31920
E-Mail:  buergerservice@ 

landkreis-zwickau.de
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Ortsübliche Bekanntgabe der Sitzung des Kreistages

Die öffentliche Sitzung des Kreistages fin-
det am Mittwoch, dem 18. März 2020 
um 16 Uhr im Saal der Sachsenlandhalle 
Glauchau in 08371 Glauchau, An der Sach-
senlandhalle 3, statt.

TAGESORDNUNG:

1. Leitpapier zur Implementierung der 
Integrierten Sozialplanung im Land-
kreis Zwickau – Erste Änderung

 BV/095/2020

2. Fortschreibung des Teilschulnetzplanes 
für die allgemeinbildenden Schulen und 
Schulen des zweiten Bildungsweges

 BV/110/2020

3. Änderungssatzung zur Satzung des 
Landkreises Zwickau über die Erhe-
bung von Gebühren für die Benut-
zung des Deutschen Landwirtschafts- 
museums Schloss Blankenhain 
(DLMSBGeb-S) vom 12. Dezember 2013

 BV/109/2020

4. Finanzierung der Sanierung der Fäka-
liendeponie Lauenhain aus Haushalts-
mitteln des Ergebnis- und Finanzhaus-
haltes 2020

 BV/117/2020

5. Grundsatzentscheidung über den Ver-
zicht zur Aufstellung eines Gesamtab-
schlusses gemäß § 61 SächsLKrO  
i. V. m. § 88b Abs. 1 SächsGemO

 BV/122/2020

6. Verkauf des Erbbaurechtsgrund-
stücks 09224 Chemnitz, Rabensteiner 
Straße 14 (Pflegeheim Grüna)

 BV/123/2020

7. Änderung des Vertrages für das Erb-
baurechtsgrundstück in Reinsdorf, 
Morgensternweg (ehemalige Lehr-
werkstatt des Kreisbetriebes für Land-
wirtschaft)

 BV/124/2020

8. Abbestellung der ehrenamtlichen 
Patientenfürsprecherin

 BV/114/2020

9. Beförderung Amtsleiter Lebensmit-
telüberwachungs- und Veterinäramt, 
Herr Dr. Neubauer

 BV/115/2020

10. Beförderung Amtsleiter Amt für Pla-
nung/Schule/Bildung, Herr Habermann

 BV/116/2020

11. Berufung von Frau Julia Dettke, Amts-
leiterin Amt für Personal und Organi-
sation, in das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit

 BV/120/2020

12. Bestimmung einer vorzuschlagenden 
Person als Vertreter des Verbandsmit-
gliedes Landkreis Zwickau für den Auf-
sichtsrat der VMS GmbH

 BV/101/2020

13. Information zum Sachstand Breit-
bandausbau im Landkreis Zwickau

 InfoV/125/2020

14. Bürgerfragestunde

15. Informationen

Der Tagesordnungspunkt „Bürgerfrage-
stunde“ findet unabhängig vom Sitzungs-
verlauf ca. 18 Uhr statt.

Zwickau, 12. Februar 2020

Dr. C. Scheurer
Landrat

Ortsübliche Bekanntgabe  
der Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Die außerordentliche öffentliche Sitzung 
des Jugendhilfeausschusses findet am 
Mittwoch, dem 11. März 2020 um 16 Uhr 
im Sitzungssaal des Verwaltungszentrums 
in 08412 Werdau, Königswalder Straße 18, 
statt.

TAGESORDNUNG:

1. Förderung der Träger der freien 
Jugendhilfe im Jahr 2020 im Leis-
tungsbereich § 11 SGB VIII

 BV/104/2020

2. Förderung der Träger der freien 
Jugendhilfe im Jahr 2020 im Leis-
tungsbereich § 12 SGB VIII

 BV/105/2020

3. Förderung der Träger der freien 
Jugendhilfe im Jahr 2020 im Leis-
tungsbereich § 13 SGB VIII

 BV/106/2020

4. Förderung der Träger der freien 
Jugendhilfe im Jahr 2020 im Leis-
tungsbereich § 14 SGB VIII

 BV/107/2020

5. Förderung der Träger der freien 
Jugendhilfe im Jahr 2020 im Leis-
tungsbereich § 16 SGB VIII

 BV/108/2020

6. Informationen

Zwickau, 12. Februar 2020

Dr. C. Scheurer
Landrat

Ortsübliche Bekanntgabe  
der Sitzung des  
Hauptausschusses 

Die Sitzung des Hauptausschusses fin-
det am Mittwoch, dem 4. März 2020  
um 17 Uhr im Sitzungssaal des Verwal-
tungszentrums in 08412 Werdau, Königs-
walder Straße 18, statt.

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil:

1. Petition Neubau Straßenmeisterei in 
Callenberg

 BV/127/2020

2. Außerplanmäßige Auszahlung aus der 
zweckgebundenen Rückstellung für die 
Finanzierung der Nachsorge und Ober-
flächenabdichtung der Deponie Lohe

 BV/119/2020

3. Überplanmäßige Auszahlung zur 
Finanzierung der Investitions- 
maßnahme „K 9306 – Sanierung BW 
5341 806 Langenweißbach, OT Grünau, 
NK 5341 011, Stat. 2.009“

 BV/128/2020

4. Überplanmäßige Auszahlung zur 
Finanzierung der Investitionsmaß-
nahme „K 7377 - Ausbau Ortsdurch-
fahrt Schönberg, BA 2.1 und 2.3“

 BV/126/2020

5. Informationen

Es folgt ein nicht öffentlicher Teil.

Zwickau, 12. Februar 2020

Dr. C. Scheurer    
Landrat

Ortsübliche Bekanntgabe der 
Sitzung des Wirtschafts-, Bau- 
und Umweltausschusses

Die Sitzung des Wirtschafts-, Bau- und 
Umweltausschusses findet am Mittwoch, 
dem 26. Februar 2020 im Sitzungs-
saal des Verwaltungszentrums in 08412 
Werdau, Königswalder Straße 18, statt.  
Nach einem nicht öffentlichen Teil folgt 
um ca. 17:10 Uhr  folgender öffentliche 
Teil:

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil:

3. Vergabe von Bauleistungen nach 
VOB/A für das Verwaltungsgebäude 
Werdau, Zum Sternplatz 7 in 08412 
Werdau, Vergabepaket 2

 BV/121/2020

4. Aktuelle Informationen zur Schad- 
situation infolge Borkenkäferbefall im 
Landkreis Zwickau

 InfoV/118/2020

5. Informationen

Es folgt ein weiterer nicht öffentlicher Teil.

Zwickau, 12. Februar 2020

Dr. C. Scheurer
Landrat
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UMWELTAMT

Bekanntmachung des Landratsamtes Zwickau zum Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung  
für die Genehmigung einer Erstaufforstung der Stiftung Wald für Sachsen in Oberlungwitz, Flurstück 971/1  
Az.: 1391-854.42-Hop-11373/19 vom 13. Januar 2020

Gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeit (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513) geän-
dert worden ist, wird Folgendes bekannt 
gemacht:
Die Stiftung Wald für Sachsen, Städtelner 
Straße 54, 04416 Markkleeberg hat am  
8. Oktober 2019 einen Antrag auf Geneh-
migung einer Erstaufforstung nach § 10 
Waldgesetz für den Freistaat Sachsen vom  
10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das 
zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 
11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358) geändert 
worden ist, für das Flurstück 971/1 der 
Gemarkung Oberlungwitz, Stadt Oberlung-
witz beim Landratsamt Zwickau, Umwelt-
amt, Sachgebiet Naturschutz, Land- und 
Forstwirtschaft, beantragt. Die beantragte 
Aufforstung hat einen Umfang von ca. vier 
Hektar und unterliegt somit der Nr. 17.1.3. 
der Anlage 1 des UVPG. Damit ist gemäß  

§ 7 Abs. 2, 4 - 7 UVPG eine standortbezogene 
Vorprüfung zur Feststellung der Notwendig-
keit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen. 
Diese standortbezogene Vorprüfung führte 
das Landratsamt Zwickau mit Eröffnung des 
Genehmigungsverfahrens zur Aufforstung 
nach § 10 SächsWaldG anhand der einge-
reichten Unterlagen und unter Beteiligung 
der entsprechenden Fachbehörden durch.
Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erfor-
derlich ist, da die Erstaufforstung mit einem 
Umfang von ca. vier Hektar  im vorliegenden 
Fall keine erheblich nachteiligen Umwelt- 
auswirkungen haben kann.

Entscheidungsgründe:
Die Aufforstung der derzeit als Acker genutz-
ten Fläche führt nicht zu Störungen des 
Wasserhaushaltes, da sich die Versicke-
rungsfähigkeit des Bodens nicht negativ 
verändert und schädliche Auswirkungen 
durch abfließendes Wasser nicht zu erwar-

ten sind. Wasserschutzgebiete nach § 51 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), Heil-
quellenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4 
des WHG, Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 
des WHG sowie Überschwemmungsgebiete 
nach § 76 des WHG sind für das Vorhaben-
gebiet nicht ausgewiesen. Die geplante 
Aufforstungsfläche grenzt westlich an das 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Hirsch-
grund“ und nordwestlich an das Biotop 
mit der Nr. 30703 („Vier Teiche westlich von 
Ursprung“). Die Aufforstung beeinträchtigt 
weder das angrenzende Schutzgebiet noch 
das nordwestlich gelegene Biotop, da durch 
die vorgesehene Anpflanzung standortge-
rechter heimischer Baumarten außerhalb 
dieser Flächen keine Handlung erfolgt, die 
dem Schutzzweck des LSG zuwiderläuft 
oder sich nachteilig auf den Erhaltungszu-
stand des Biotopes auswirken kann. Des 
Weiteren findet durch die Aufforstung keine 
Beeinträchtigung des Erholungswertes des 
betroffenen Landschaftsteiles statt. Andere 
naturschutzrechtlich festgesetzte Schutzge-

biete, wie z. B. Natura 2000-Gebiete werden 
durch das Vorhaben nicht berührt. Die Vor-
habenfläche ist auch nicht in amtlichen Lis-
ten oder Karten verzeichneter Denkmäler, 
Denkmalensembles und Bodendenkmä-
ler aufgenommen oder als archäologisch 
bedeutende Landschaft eingestuft.
Gemäß § 7 Abs. 2 UVPG besteht eine UVP-
Pflicht nur, wenn das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen auf die in 
Anlage 3 des UVPG genannten Schutzgüter 
haben kann. Dies ist im vorliegenden Fall 
auszuschließen. Demzufolge besteht für 
das beantragte Vorhaben keine UVP-Pflicht.

Gemäß § 5 Abs. 3 des UVPG ist die vorge-
nannte Entscheidung des Landratsamtes 
Zwickau nicht selbstständig anfechtbar.

Zwickau, 13. Januar 2020

Wendler 
Amtsleiterin

AMT FÜR KREISENTWICKLUNG, BAUAUFSICHT UND DENKMALSCHUTZ

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Regionalplans Region 
Chemnitz mit Umweltbericht - Abtrennung der Festlegungen zur 
Windenergienutzung vom Verfahren zur Aufstellung des Regio-
nalplanes Region Chemnitz

Bestandteil der öffentlichen Auslegung des 
Entwurfs des Regionalplans Region Chem-
nitz mit Umweltbericht gemäß §§ 9 und 10 
Raumordnungsgesetz (ROG) in Verbindung 
mit § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Raumord-
nung und Landesplanung des Freistaates 
Sachsen (SächsLPlG) im Jahr 2016 war 
auch der Entwurf des Regionalen Wind- 
energiekonzeptes (RWEK).

Zum Entwurf des RWEK wurde eine sehr 
große Anzahl von Stellungnahmen abge-
geben. Durch die Vielzahl und Qualität der 
darin enthaltenen Hinweise, Anregungen 
und Bedenken war es bisher nicht möglich, 
dazu eine abschließende Abwägung vorzu-
nehmen und einen neuen, qualifizierteren 
Entwurf des RWEK unter Beachtung der 
Abwägungsergebnisse zu erstellen.

Gegenwärtig beabsichtigen sowohl der 
Bund mit dem Gesetzentwurf zur Redu-
zierung und zur Beendigung der Kohle-
verstromung und zur Änderung weiterer 
Gesetze (Kohleausstiegsgesetz) als auch 
der Freistaat Sachsen, auf der Grundlage 
des Koalitionsvertrages für die Jahre 2019 
bis 2024 einen pauschalen Abstand von 
Windenergieanlagen zur Wohnbebauung 
bzw. auch ein Verbot von Windenergiean-
lagen im Wald festzulegen.
Eine solche Festlegung hätte erhebliche 
Auswirkungen auf das RWEK. Alle im Ent-
wurf des RWEK enthaltenen Gebiete für die 
Nutzung der Windenergie befinden sich 
teilweise oder vollständig innerhalb des 
durch Bund und Land zukünftig beabsich-
tigten Abstandes von Windenergieanlagen 
zur Wohnbebauung von 1 000 Metern. Die 
Weiterführung des Verfahrens mit den 
bisher angewendeten Kriterien und eine 

Abwägung der dazu vorgebrachten Ein-
wendungen sind deshalb nicht mehr ziel-
führend.

Die Verbandsversammlung hat aufgrund 
dieser neuen Sachlage auf ihrer 26. Sit-
zung am 17. Dezember 2019 in Chemnitz 
den Beschluss gefasst, die Festlegungen 
zur Windenergienutzung vom Verfahren 
zur Aufstellung des Regionalplanes Region 
Chemnitz abzukoppeln und das Verfahren 
zum Regionalplan ohne die Festlegungen 
zur Windenergienutzung (RWEK und Ziele  
Z 3.2.2 bis Z 3.2.5 des Offenlage-Entwurfs 
des Regionalplanes vom 15. Dezember 
2015, Beschluss-Nr. 13/2015) zu Ende zu 
führen. Der zukünftige Regionalplan Region 
Chemnitz wird somit vorerst keine Festle-
gungen für die Windenergienutzung mehr 
enthalten.
Die Erarbeitung eines neuen RWEK ist 
erst dann sinnvoll durchführbar, wenn die 
durch den Bund und das Land beabsich-
tigten gesetzlichen Regelungen für einen 
Mindestabstand von Windenergieanlagen 
zur Wohnbebauung bzw. zum Verbot der 
Errichtung von Windenergieanlagen im 
Wald bekannt sind und die Erlangung ihrer 
Rechtskraft sicher zu erwarten ist.

In einem neuen Planverfahren besteht für 
jedermann erneut die Möglichkeit, zu dem 
dann durch den Verband vorgelegten und 
überarbeiteten Planentwurf eine Stellung-
nahme abzugeben. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt ist ein Zeitraum für die Durchfüh-
rung dieses Verfahrens jedoch noch nicht 
bestimmbar.

Planungsverband Region Chemnitz

UMWELTAMT

Bekanntmachung des Landkreises Zwickau 
Der Landkreis Zwickau erlässt folgende

Allgemeinverfügung zur Einziehung von 
zwei Nashorn-Hörnern ( einem Doppel-
horn und einem Einfachhorn)

Vom 28. Januar 2020

auf der Grundlage von § 47 in Verbindung 
mit § 51 Absatz 2 Satz 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 
(BGBl. I S. 706, 724) geändert worden ist, 
gemäß § 47 Absatz 1 in Verbindung mit  
§ 46 Absatz 1 Nummer 3 des Sächsischen 
Naturschutzgesetzes (SächsNatSchG) vom 
6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezem-
ber 2018 (SächsGVBl. S. 782, 786) geändert 
worden ist, und § 1 Satz 1 des Gesetzes zur 
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und 
Verwaltungszustellungsrechts für den Frei-
staat Sachsen (SächsVwVfZG) vom 19. Mai 
2010 (SächsGVBl. S. 142), das durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. 
S. 503, 553) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit § 3 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe 
a) Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt 
durch Artikel 5 Absatz 25 des Gesetzes vom 
21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846, 854) geändert 
worden ist; als zuständige untere Natur-
schutzbehörde 

1. Die Einziehung der vom Landkreis 
Zwickau als untere Naturschutzbe-
hörde am 25. Oktober 2011 aus einem 
Schließfach des Gebäudes in 08451 
Crimmitschau, Melanchthonstraße 2, 
beschlagnahmten zwei Nashorn-Hör-
ner (einem Doppelhorn und einem Ein-
fachhorn) wird angeordnet.

2. Der vollständige Inhalt dieser Allge-
meinverfügung, die Begründung und 

Rechtsbehelfsbelehrung kann zu den 
Sprechzeiten: 

 
 Dienstag: 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr
 Donnerstag: 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr
 
 beim Landkreis Zwickau, untere Natur-

schutzbehörde in 08066 Zwickau, 
Stauffenbergstraße 2, Zimmer 404,

 eingesehen werden.

3. Für diese Allgemeinverfügung werden 
keine Kosten erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Landratsamt Zwickau, Robert-Müller-
Straße 4 - 8, 08056 Zwickau oder einer ande-
ren Dienststelle des Landratsamtes Zwickau 
einzulegen. 

Andere Dienststellen des Landratsamtes 
Zwickau sind in:
- Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau;
- Stauffenbergstraße 2, 08066 Zwickau;
- Königswalder Straße 18, 08412 Werdau;
- Jägerstraße 2a, 09212 Limbach-Ober-

frohna:
- Chemnitzer Straße 29, 08371 Glauchau;
- Gerhart-Hauptmann-Weg 1 und 2, 08371 

Glauchau;
- Scherbergplatz 4, 08371 Glauchau;
- Heinrich-Heine-Straße 7, 08371 Glauchau;
- Dr.-Wilhelm-Külz-Platz 5, 09337 Hohen-

stein-Ernstthal.

Zwickau, 28. Januar 2020

Wendler 
Amtsleiterin 

Hinsichtlich datenschutzrechtlicher Bestimmungen wird 
auf die Internetseite des Landratsamtes Zwickau, Umweltamt 
verwiesen, https://www.landkreis-zwickau.de/download/
umwelt_natur/dsgvo_Umwelt_NaturLandForst_Nov2018.pdf.
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SOZIALAMT

Beförderung behinderter Kinder und Jugendlicher  
Dienstleistungskonzession ab August 2020

Der Landkreis Zwickau ist als örtlicher Sozialhilfeträger u. a. zuständig für die Beförderung 
behinderter Kinder in Fördereinrichtungen der Behindertenhilfe.

Ab 31. August 2020 werden diese Beförderungsleistungen für die unter Punkt 3.1 aufge-
führten Touren vertraglich neu geregelt. 

Allgemeines:

Die Beförderungsleistung umfasst in der Regel

- wochentags die Frühfahrt vom Wohnort in die jeweilige Fördereinrichtung und die 
Nachmittagsfahrt von der Fördereinrichtung zum Wohnort bzw.

- sonntags oder montags Fahrten in stationäre Wohnheimeinrichtungen und freitags 
von stationären Wohnheimeinrichtungen,

- Ferienfahrten vom Wohnort in die Einrichtungen der Förderschulen für geistig behin-
derte Kinder und Jugendliche und zum Wohnort zurück.

Bei vereinzelten Touren kann der Einsatz einer Begleitperson auf Grund der vorliegenden 
Behinderung erforderlich sein.

Die Zusammenstellung der Touren erfolgt durch das Sozialamt des Landkreises  
Zwickau. 

1 Tourbeginn:

Ausgangspunkt für das Tourangebot ist der Standort des jeweiligen Unternehmens.

2 Zielorte:

In der Regel:

- Heilpädagogische Kindertagesstätte „Arche Noah“,  
Otto-Riedel-Straße 2, 08062 Zwickau

- Heilpädagogische Kindertagesstätte „Pusteblume“,  
Braustraße 17, 08412 Werdau

- Heilpädagogische Kindertagesstätte,  
Am Gewerbepark 3, 08393 Meerane

- Heilpädagogische Kindertagesstätte,  
August-Bebel-Straße 3, 09337 Hohenstein-Ernstthal

- Heilpädagogische Kindertagesstätte,  
Lindenstraße 3, 09212 Limbach-Oberfrohna

- Heilpädagogische Kindertagesstätte,  
Thalheimer Straße 11, 09366 Stollberg

- Heilpädagogische Kindertagesstätte für hör- und sprachgeschädigte Kinder,  
Straße Usti nad Labem 47, 09119 Chemnitz

- Heilpädagogische Kindertagesstätte,  
Katharinenstraße 1, 09119 Chemnitz

- Heilpädagogische Kindertagesstätte,  
Flemmingstraße 8h, 09116 Chemnitz 

- Internat für sprach- und hörgeschädigte Kinder,  
Bernsdorfer Straße 120, 09126 Chemnitz

- Heim für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen,  
Chopinstraße 2, 08349 Johanngeorgenstadt

- Landesschule für Blinde und Sehbehinderte,  
Flemmingstraße 8h, 09116 Chemnitz

- Sprachheilschule,  
Arno-Schreiter-Straße 1 und 3, 09123 Chemnitz

- Schule für Hörgeschädigte,  
Richard-Wagner-Straße 76, 09120 Chemnitz, Ortsteil Kappel

- Körperbehindertenschule,  
Heinrich-Schütz-Straße 65, 09130 Chemnitz

- Dr.-Päßler-Schule,  
Am Gewerbepark 3, 08393 Meerane (Ferienfahrten) 

- Förderschule,  
Hans-Beimler-Straße 9a, 08144 Hirschfeld (Ferienfahrten)

- Martin von Römer-Schule,  
Allendestraße 9, 08062 Zwickau (Ferienfahrten)

- Sonnenbergschule,  
Crimmitschauer Straße 27, 08412 Werdau (Ferienfahrten)

- Schule am Stadtpark,  
Querstraße 18, 09212 Limbach-Oberfrohna (Ferienfahrten)

Andere Zielorte können bei Bedarf im Einzelfall hinzukommen.

3 Das Angebot soll mindestens enthalten:

3.1 den Fahrpreis (Brutto) je gefahrenen Kilometer sowohl vom Beginn der Fahrt bis zum 
Zielort als auch für die Rückfahrt:

3.2 die Entgelte für eine Begleitperson.

Die Entgelte richten sich nach der tatsächlichen Fahrzeit der Begleitperson an den
Beförderungstagen und wird nach Stundensatz/Brutto abgerechnet.

Stundensatz (Brutto) ________________________________________

Ausgangspunkt mögliche Zielorte Angebot pro gefahrenen  
Kilometer

Werdau 
und umliegende Gemeinden

Chemnitz 
Hirschfeld 
Meerane 
Werdau 
Zwickau

Zwickau 
und umliegende Gemeinden

Chemnitz 
Hirschfeld 
Hohenstein-Ernstthal
Meerane 
Stollberg 
Werdau 
Zwickau

Crimmitschau 
und umliegende Gemeinden

Chemnitz 
Hohenstein-Ernstthal 
Meerane 
Stollberg 
Werdau 
Zwickau

Kirchberg 
und umliegende Gemeinden

Chemnitz 
Hirschfeld 
Werdau 
Zwickau

Wildenfels 
und umliegende Gemeinden

Chemnitz 
Hirschfeld 
Johanngeorgenstadt 
Werdau 
Zwickau

Hartenstein 
und umliegende Gemeinden

Chemnitz 
Hirschfeld 
Johanngeorgenstadt 
Stollberg 
Werdau 
Zwickau

Meerane  
und umliegende Gemeinden

Chemnitz 
Hohenstein-Ernstthal 
Limbach-Oberfrohna 
Meerane 
Stollberg 
Werdau 
Zwickau

Glauchau 
und umliegende Gemeinden

Chemnitz 
Hohenstein-Ernstthal 
Johanngeorgenstadt 
Limbach-Oberfrohna 
Meerane 
Stollberg 
Werdau 
Zwickau

Lichtenstein 
und umliegende Gemeinden

Chemnitz 
Hirschfeld 
Hohenstein-Ernstthal 
Johanngeorgenstadt 
Limbach-Oberfrohna 
Meerane 
Stollberg 
Werdau 
Zwickau

Hohenstein-Ernstthal 
und umliegende Gemeinden

Chemnitz 
Hohenstein-Ernstthal 
Limbach-Oberfrohna 
Meerane 
Stollberg 
Werdau 
Zwickau

Limbach-Oberfrohna 
und umliegende Gemeinden

Chemnitz 
Hohenstein-Ernstthal 
Limbach-Oberfrohna 
Meerane 
Stollberg
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3.3 die Genehmigungsurkunde (gemäß § 49 Personenbeförderungsgesetz).

3.4 den Führerschein zur Fahrgastbeförderung (für alle vorgesehenen Fahrer).

3.5 den Nachweis der gültigen Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO inklusive §§ 41/42 
BO-Kraft für die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge.

 
3.6 die Anzahl der Sitzplätze je Auto.

3.7 eine Übersicht über den Fahrzeugbestand (der zum Einsatz kommenden Fahrzeuge).

3.8 die schriftliche Erklärung, dass Sie/Ihr Unternehmen in der Lage sind/ist, Touren zum 
31. August 2020 zu übernehmen und dazu auch sämtliche Voraussetzungen vorhan-
den sind (u. a. ausreichende Anzahl Kindersitze).

4 Anforderungen an das Beförderungsunternehmen:

4.1 Das Beförderungsunternehmen ist dafür verantwortlich, dass die Ankunftszeiten in 
der Einrichtung sowie die Abfahrtszeiten von der Einrichtung wie vorgegeben einge-
halten werden.  

4.2 Das Beförderungsunternehmen muss gewährleisten, dass das Beförderungspersonal 
ausreichend deutsch spricht, körperlich in der Lage ist, Hilfestellungen zu geben, ggf. 
die zu befördernden Personen in das bzw. aus dem Fahrzeug zu heben. 

4.3 Das Fahrpersonal muss eine unvoreingenommene Grundeinstellung sowie einen 
rücksichtsvollen Umgang gegenüber behinderten Menschen haben.

4.4 Bei Bedarf muss durch das Beförderungsunternehmen eine oder mehrere Begleit-
person/en gestellt werden. 

 Die Begleitperson muss einen Nachweis der Ausbildung zum Ersthelferlehrgang 
erbringen, der nicht älter als fünf Jahre ist.

4.5 Das Beförderungsunternehmen ist für die Mitnahme spezieller Hilfsmittel und die 
eventuelle Verwendung eigener Rückhaltesysteme verantwortlich.

5 Hinweise:

5.1 Die Rahmenverträge werden als sogenannte Dienstleistungskonzession gestaltet, d. h.: 

5.2 ein Vergütungsanspruch entsteht nur für tatsächlich erbrachte Beförderungsleis-
tungen nach Angebot des Kilometerpreises durch das Beförderungsunternehmen 
in Form einer mit dem Beförderungsunternehmen abgestimmten Tourenpauschale. 

5.3 bei Verkürzung der Tour (z. B. durch Urlaub oder Krankheit der behinderten Kinder 
und Jugendlichen) besteht ein unveränderter Vergütungsanspruch in Höhe der fest-
gelegten Tourenpauschale. 

5.4 verändert sich eine Tour grundlegend von mehr oder weniger als zehn Prozent  der 
bisher festgelegten Tourenpauschale, dann ist zwischen dem Landkreis und dem 
Beförderungsunternehmen die Tourenpauschale neu zu ermitteln.

5.5 der Landkreis ist in den Fällen, in denen Touren durch Wegfall von Leistungsansprü-
chen der behinderten Kinder unwirtschaftlich werden, zur Streichung der gesamten 
Tour berechtigt.

 In diesem Fall besteht kein Vergütungsanspruch und kein Anspruch auf Ausfall- bzw. 
Wegfallentschädigung.

5.6 In den Tourenplänen werden durch den Landkreis teilweise Sammelpunkte zum Ein- 
und Ausstieg der zu befördernden Kinder und Jugendlichen festgelegt.

5.7 In jedem Fall ist zu berücksichtigen, dass sich die Anzahl der Kinder und Jugendli-
chen, einzelne Anschriften sowie Besonderheiten in der Beförderung im Verlauf der 
Vertragslaufzeit verändern können. 

5.8 Die Fahrstrecke ist durch einen Routenplaner (vorzugsweise Google Maps oder einem 
vergleichbaren Routenplaner) für die Ermittlung der Tourenpauschale mit Karte 
nachzuweisen.

Sofern Interesse an der Übernahme einer oder mehrerer Touren zur Beförderung behin-
derter Kinder besteht, wird um ein Angebot bis zum 30. März 2020 an das

Landratsamt des Landkreises Zwickau
Sozialamt
Werdauer Straße 62
08056 Zwickau
Fax:  0375 4402-22099
E-Mail: sozialamt@landkreis-zwickau.de

gebeten. 

Sofern eine vertragliche Regelung mit dem Unternehmen zustande kommt, ist von jedem 
eingesetzten Fahrer und jeder Begleitperson zur Beförderung der behinderten Kinder 
ein polizeiliches Führungszeugnis im Original, welches nicht älter als drei Monate sein 
darf, vorzulegen.  

Für Rückfragen steht im Sozialamt Frau Schubert, Telefon: 0375 4402-22132, zur Verfügung.

LANDRAT

Öffentliche Bekanntgabe 
Feststellung der Jahresrechnung des Landkreises Zwickau für das Haushaltsjahr 2015

Der Kreistag des Landkreises Zwickau fasste in seiner Sitzung am 11. Dezember 2019 
zur Jahresrechnung des Landkreises Zwickau für das Haushaltsjahr 2015 folgenden 
Beschluss:

Beschluss 046/19/KT vom 11. Dezember 2019

1.  Der Kreistag stellt den Jahresabschluss des Landkreises Zwickau zum 31. Dezember 
2015 wie folgt fest:

1.  In der Ergebnisrechnung
       in den ordentlichen Erträgen in Höhe von EUR 322.787.388,90
      in den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von EUR 314.534.630,08
       mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von EUR  8.243.758,82
        in den außerordentlichen Erträgen in Höhe von EUR 2.429.072,86
        in den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von EUR 3.625.866,96
         mit einem Sonderergebnis in Höhe von EUR                                                   ./.  1.196.794,10 

        
2.  In der Finanzrechnung
         mit einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 
         am 01.01.2015 in Höhe von EUR 32.146.322,44
        mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln
         am 31.12.2015 in Höhe von EUR 28.931.975,90

 3.  In der Vermögensrechnung
         mit einer Bilanzsumme in Höhe von EUR 332.642.807,90

2. Die im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 des Landkreises Zwickau 
ausgeübten Erleichterungen gemäß § 88 Abs. 5 SächsGemO werden bestätigt.

Der Landkreis Zwickau teilt mit, dass gemäß § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat 
Sachsen i. V. m. § 88c Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen jeweils in 
der derzeit gültigen Fassung die Jahresrechnung 2015 mit schwerpunktmäßigen Erläu-
terungen in der Zeit vom 24. Februar 2020 bis 3. März 2020 im Landratsamt Zwickau 
in den Bürgerservicestellen in

-  08371 Glauchau, Gerhart-Hauptmann-Weg 2
-  09337 Hohenstein-Ernstthal, Dr.-Wilhelm-Külz-Platz 5
-  09212 Limbach-Oberfrohna, Jägerstraße 2a
-  08412 Werdau, Königswalder Straße 18
-  08056 Zwickau, Werdauer Straße 62, Haus 1

zu folgenden Öffnungszeiten

Montag  8 bis 16 Uhr
Dienstag 8 bis 18 Uhr
Mittwoch 8 bis 12 Uhr
Donnerstag 8 bis 18 Uhr
Freitag  8 bis 12 Uhr

öffentlich ausliegt.

Zwickau, 9. Januar 2020

Dr. C. Scheurer
Landrat 
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AMT FÜR PERSONAL UND ORGANISATION

Stellenausschreibung

Das Landratsamt Zwickau sucht

eine/einen 
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 
Gesundheitsförderung/Familienbil-
dung

unter der Kennziffer 
39/2020/DII

im Dezernat 
Jugend, Soziales und Bildung

für das 
Jugendamt/Sachgebiet Prävention

in 
Vollzeit

Stellenbewertung
Entgeltgruppe S 11b TVöD-VKA 
(bei Vorliegen der geforderten Quali
fikation)

Beschäftigungsdauer 
befristet bis 31. Dezember 2021

Beschäftigungsbeginn 
1. April 2020

Die Einstellung erfolgt auf der Grundlage 
von § 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsge-
setz (TzBfG). Aus diesem Grund können nur 
Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt 
werden, die noch nicht in einem unbefriste-
ten oder befristeten Arbeitsverhältnis mit 
dem Landkreis Zwickau standen oder stehen.

IHR AUFGABENGEBIET:

- Gesundheitsförderung und Prävention 
für die Zielgruppe Kinder und deren 
Familien bzw. Umfeld
- Erarbeitung von Konzepten zur 

Gesundheitsförderung auf der Basis 
von vorgegebenen Zielstellungen und 
Rahmenkonzepten

- Festlegung der Zielgruppen für konkrete 
Vorhaben

- Organisation sowie Vorbereitung und 
Durchführung von Veranstaltungen, 
Aktionstagen, Weiterbildungen und 
Projekten für Kinder, Eltern und andere 
Erziehungsträger, insbesondere im 
Elementarbereich und Grundschule

- Unterstützung von Einzeleinrichtungen 
bei der Planung und Durchführung 
gesundheitsfördernder Maßnahmen

- Beratungen zu Fragen einer gesund-
heitsbewussten und altersgerechten 
Lebensweise im Kindesalter und Aufklä-
rung über Folgen falscher Ernährung, 
Sexualerziehung etc. 

- Planung, Entwicklung und Begleitung 
von Projekten und Vorhaben im Leis-
tungsbereich Förderung der Erziehung 
in der Familie gemäß § 16 SGB VIII sowie 
der Bundesinitiative „Netzwerk Frühe 
Hilfen und Familienhebammen“
- Bedarfsanalyse
- Planung und Entwicklung von Ange-

boten der allgemeinen Förderung der 
Erziehung in der Familie mit den Schwer-
punkten:
- Verbesserung der Erziehungskompe-

tenz
- Verwirklichung des Rechts des Kindes 

auf gewaltfreie Erziehung
- Familienbildung - Erweiterung der 

Handlungskompetenzen zur Gestaltung 
des familiären Zusammenlebens und 
eigenständige Lösung von Problemen

- Familienfreizeit und Familienerholung 
als familienunterstützende Funktion in 
belastenden Erziehungssituationen

- Befähigung zur Mitarbeit in Formen der 
Selbst- und Nachbarschaftshilfe (Eltern-
selbsthilfegruppen, Familienzentren, 
Mehrgenerationenhäuser etc.) in enger 
Zusammenarbeit mit den entsprechen-
den Leistungsanbietern

- fachliche Beratung, Betreuung/Beglei-
tung der „Freiwilligenprojekte“ sowie 
der „Angebote an den Schnittstellen der 
unterschiedlichen Sozialleistungssys-
teme“ im Rahmen der Bundesstiftung 
Frühe Hilfen

- Schnittstellenarbeit KITA/Grundschule/
Familienzentren

- Fachberatung der Leistungsanbieter
- Abschluss von Zielvereinbarungen
- Effektivitäts- und Qualitätsprüfungen 

der Leistungsangebote/Erarbeitung von 
Evaluations- und Wirksamkeitskriterien

- Bearbeitung von Förderanträgen nach 
 § 16 SGB VIII
- fachliche Antragsbearbeitung und 

inhaltliche Prüfung des Sachberichtes 
zum Verwendungsnachweis

- Öffentlichkeitsarbeit zu den Angeboten 

der Familienförderung
- Arbeit in Fachgremien

- Mitarbeit in kommunalen Fachgremien 
sowie in überörtlichen Facharbeits- 
gruppen

- Zusammenarbeit Aufsuchende Familien-
begleitung, Netzwerk zur Förderung des 
Kindeswohls etc.

UNSERE ERWARTUNGEN:

- staatlich anerkannter Abschluss als 
Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter oder 
Sozialpädagogin/Sozialpädagoge

- umfassende Rechtskenntnisse für 
die übertragenen Aufgaben (Kennt-
nisse über Inhalte und Rechtslage der 
Prävention, Gesundheitsförderung und 
Gesundheitserziehung, Gesetz über 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst im 
Freistaat Sachsen, Sächsisches Daten-
schutzgesetz, Sächsisches Schulgesetz, 
Kindertagesstättengesetz, Sozialgesetz-
buch VIII, Bundeskinderschutzgesetz, 
Landesjugendhilfegesetz, Förderricht-
linien des Landkreises Zwickau, des 
Freistaates Sachsen, des Bundes und 
der EU), Sächsische Haushaltsordnung, 
gesundheitswissenschaftliches Grund-
lagenwissen über Bedingungen und 
Erhaltung von Gesundheit z. B. aus Sicht 
der Medizin, Psychologie, Soziologie, 
Sozialarbeit sowie Kenntnisse über die 
bestehenden gesundheitspolitischen 
und sozialen Strukturen

- gute Kommunikationsfähigkeit
- Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbil-

dungen
- sicherer Umgang mit den gängigen 

MS-Office-Programmen
- Pkw-Führerschein und Bereitschaft zur 

dienstlichen Nutzung des privaten Pkw

UNSER ANGEBOT:

- Einstellung als Tarifbeschäftigte/Tarif-
beschäftigter nach TVöD-VKA

- familienfreundliche flexible Arbeitszei-
ten (keine Kernzeiten)

- alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen 
des Öffentlichen Dienstes, z. B. eine 
jährliche Sonderzahlung, vergünstigte 
Versicherungstarife, die Zahlung von 
vermögenswirksamen Leistungen, 
Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Tagen 

pro Kalenderjahr und eine zusätzliche 
betriebliche Altersversorgung bei Anstel-
lung nach TVöD

- attraktive Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten

- schrittweise Einarbeitung

Im Interesse der beruflichen Gleich-
stellung sind Bewerbungen von Frauen 
ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen 
geeigneter schwerbehinderter Menschen 
und diesen Gleichgestellten im Sinne 
des Sozialgesetzbuches (SGB) IX sind 
ebenfalls ausdrücklich willkommen. Ein 
entsprechender Nachweis der Schwer-
behinderung bzw. Gleichstellung ist den 
Bewerbungsunterlagen beizufügen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann reichen Sie bitte Ihre aussagefähige 
und vollständige Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf, Schul- und Abschlusszeugnisse 
mit Notenspiegel, Qualifikationsnachweise, 
lückenlose Arbeitszeugnisse und dienstli-
che Beurteilungen) elektronisch und unter 
Angabe der Kennziffer über unser Bewer-
berportal unter www.landkreis-zwickau.
de/stellenangebote ein. 

Bitte sehen Sie von einer Papierbewerbung 
oder einer Bewerbung per E-Mail ab. Einge-
sendete Unterlagen können nur zurückge-
sandt werden, wenn ein ausreichend fran-
kierter Rückumschlag beiliegt. Bei Fehlen 
des Rückumschlags werden die Unterlagen 
datenschutzkonform vernichtet.

Bewerbungsschluss: 1. März 2020

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur inner-
halb der Bewerbungsfrist eingegangene 
Bewerbungsunterlagen im Auswahlverfah-
ren berücksichtigt werden können.

Die/Der nach Durchführung des Stellen-
besetzungsverfahrens für die Einstellung 
vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist 
verpflichtet, ein Behördenführungszeugnis 
nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralregisterge-
setz beim zuständigen Einwohnermeldeamt 
zu beantragen und die Erstellungskosten zu 
tragen. Es ist nicht notwendig, bereits den 
Bewerbungsunterlagen ein Führungszeug-
nis beizufügen.

DEZERNAT JUGEND, SOZIALES UND BILDUNG

Öffentliche Zustellungen gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)

Für Herrn Daljit Singh, zuletzt wohnhaft 
in 60439 Frankfurt am Main, Rudolf-Hil-
ferding-Straße 31, liegt im Verwaltungs-
zentrum des Landratsamtes Zwickau, 
Jugendamt, Sachgebiet UVG, Werdauer 
Straße 62, 08056 Zwickau, Haus 7,  Zimmer 
304, folgendes Schriftstück:

Bescheid vom 1. Juli 2019
Aktenzeichen: 1245/Br/469/170217/SeF

zur Einsicht bereit.

Für Herrn Nedko Nedev, zuletzt wohnhaft 
in 09337 Bernsdorf, Hauptstraße 87, liegt 
im Verwaltungszentrum des Landrats- 

amtes Zwickau, Jugendamt, Sachgebiet 
UVG, Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau,  
Haus 7, Zimmer 304, folgendes Schriftstück:

Bescheid vom  18. November 2019
Aktenzeichen: 1245/Br/469/160509/NeKr 

zur Einsicht bereit.

Diese  Schriftstücke können in der vor-
genannten Dienststelle während der 
Öffnungszeiten des Jugendamtes, Sach-
gebiet UVG des Landratsamtes Zwickau 
(dienstags 9 bis 12 Uhr und 13  bis 18 Uhr, 
donnerstags 9 bis 12 und 13  bis 15  Uhr), 
eingesehen werden.

Ab dem 21. Februar 2020 hängen für 
die Dauer von zwei Wochen diesbezüg-
liche Nachrichten gemäß § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz an der jeweili-
gen Bekanntmachungstafel bzw. in den 
Schaukästen im Eingangsbereich der 
nachfolgend aufgeführten Dienstgebäude 
des Landratsamtes Zwickau aus:

- in 08371 Glauchau,  
Gerhart-Hauptmann-Weg 1 (Haus 2)

- in 08412 Werdau, Königswalder  
Straße 18 

- in 08056 Zwickau,  
Robert-Müller-Straße 4 - 8  
(Gebäude C)

- in 08056 Zwickau,  
Werdauer Straße 62  
(Haus 1 und Haus 7) 

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorge-
hend näher bezeichneten Schriftstücke an 
dem Tag als zugestellt gelten, an dem seit 
dem Tag des Aushängens zwei Wochen ver-
strichen sind.

Zwickau, 20. Dezember 2019

Frank Schubert
Dezernent
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Stellenausschreibung

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, sucht

eine/einen
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 
Kommunalaufsicht

unter der Kennziffer
33/2020/BLR

im 
Bereich Landrat

für das 
Amt für Kommunalaufsicht

in
Vollzeit

Stellenbewertung
Entgeltgruppe 9c TVöD-VKA

Beschäftigungsdauer
unbefristet

Beschäftigungsbeginn
1. April 2020

IHR AUFGABENGEBIET:

- Prüfung und Genehmigung von Haus-
haltssatzungen, Haushaltsplänen der 
Gemeinden und Zweckverbänden

- Analyse zur wirtschaftlichen Situation 

von Gemeinden, Zweckverbänden und 
kommunalen Unternehmen

- Bearbeitung von Anfragen und 
Beschwerden sowie kommunalrechtli-
che Beratung der Städte und Gemeinden

UNSERE ERWARTUNGEN:

- erfolgreich abgeschlossene Hoch-
schulausbildung (Diplomgrad mit dem 
Zusatz FH oder Bachelor) der Fachrich-
tung Allgemeine Verwaltung mit Kennt-
nissen auf dem Gebiet der Betriebswirt-
schaft oder 

- erfolgreich abgeschlossene Hoch-
schulausbildung (Diplomgrad mit dem 
Zusatz FH oder Bachelor) der Betriebs-
wirtschaftslehre mit nachweisbaren 
Kenntnissen auf dem Gebiet des Allge-
meinen Verwaltungsrechts

- möglichst mehrjährige Prüfungserfah-
rung im kommunalen Haushaltsrecht

- Verhandlungsgeschick, Sozialkompe-
tenz

- gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und 
Schrift

- gute Kenntnisse im Umgang mit  
MS-Office

- loyales und souveränes Auftreten
- zielorientierte Arbeitsweise
- Führerschein Klasse B und Bereitschaft 

zur dienstlichen Nutzung des privaten 
Pkw

UNSER ANGEBOT:

- Einstellung als Tarifbeschäftigte/Tarifbe-
schäftigter nach TVöD-VKA

- familienfreundliche flexible Arbeitszei-
ten (keine Kernzeiten)

- alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen 
des Öffentlichen Dienstes, z. B. eine 
jährliche Sonderzahlung, vergünstigte 
Versicherungstarife, die Zahlung von 
vermögenswirksamen Leistungen, 
Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Tagen 
pro Kalenderjahr und eine zusätzli-
che betriebliche Altersversorgung bei 
Anstellung nach TVöD

- attraktive Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten

- umfassende Einarbeitung

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung 
sind Bewerbungen von Frauen ausdrück-
lich erwünscht. Bewerbungen geeigneter 
schwerbehinderter Menschen und diesen 
Gleichgestellten im Sinne des Sozialgesetz-
buches (SGB) IX sind ebenfalls ausdrücklich 
willkommen. Ein entsprechender Nachweis 
der Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung 
ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann reichen Sie bitte Ihre aussagefähige 
und vollständige Bewerbung (Anschreiben, 

Lebenslauf, Schul- und Abschlusszeug-
nisse mit Notenspiegel, Qualifikations-
nachweise, lückenlose Arbeitszeugnisse 
und dienstliche Beurteilungen) elektro-
nisch und unter Angabe der Kennziffer 
über unser Bewerberportal unter www. 
landkreis-zwickau.de/stellenangebote ein. 

Bitte sehen Sie von einer Papierbewerbung 
oder einer Bewerbung per E-Mail ab. Einge-
sendete Unterlagen können nur zurückge-
sandt werden, wenn ein ausreichend fran-
kierter Rückumschlag beiliegt. Bei Fehlen 
des Rückumschlags werden die Unterlagen 
datenschutzkonform vernichtet.

Bewerbungsschluss: 29. Februar 2020

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur inner-
halb der Bewerbungsfrist eingegangene 
Bewerbungsunterlagen im Auswahlver-
fahren berücksichtigt werden können.

Die/Der nach Durchführung des Stellen-
besetzungsverfahrens für die Einstellung 
vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist ver-
pflichtet, ein Behördenführungszeugnis 
nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralregisterge-
setz beim zuständigen Einwohnermelde-
amt zu beantragen und die Erstellungs-
kosten zu tragen. Es ist nicht notwendig, 
bereits den Bewerbungsunterlagen ein 
Führungszeugnis beizufügen.

Stellenausschreibung

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, sucht

eine/einen 
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 
Asylbewerberleistungen

unter der Kennziffer 
38/2020/DII

im Dezernat 
Jugend, Soziales und Bildung

für das 
Sozialamt/Sachgebiet Asyl

in 
Vollzeit

Stellenbewertung 
Entgeltgruppe 9a TVöD-VKA

Beschäftigungsdauer 
befristet bis voraussichtlich 
30. Juni 2021

Beschäftigungsbeginn
7. Juni 2020

IHR AUFGABENGEBIET:

- Bearbeitung von Leistungsanträgen 
auf Sicherung des Lebensunterhaltes 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) einschließlich Bildung und 
Teilhabe

- Unterbringung von Asylbewerbern
- Heranziehung vorrangig Verpflichteter
- Bearbeitung im Widerspruchsverfahren
- Sachverhaltsermittlung bei Erkennen 

von Ordnungswidrigkeiten und Straftat-
beständen

- Vollzug der Verträge zu den Gemein-
schaftsunterkünften

- Erstattungsverfahren nach dem Säch-
sischen Flüchtlingsaufnahmegesetz 
(SächsFlüAG)

- Aufnahme und Unterbringung von 
Spätaussiedlern

UNSERE ERWARTUNGEN:

- eine bis zum Besetzungstermin 
-  erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 

zur/zum Verwaltungsfachangestellten 
oder

-  erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
im mittleren Verwaltungsdienst oder

-  erfolgreich abgeschlossene Qualifizie-
rung zur/zum Kommunalfachangestell-
ten (A I-Lehrgang) oder 

-  erfolgreich abgeschlossene dreijährige 
Berufsausbildung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBIG) in einem Verwal-
tungsberuf mit einschlägiger Berufser-
fahrung

- Rechtskenntnisse für die übertrage-
nen Aufgaben (u. a. AsylbLG, Sozialge-
setzbücher I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X und 
XII, Sächsisches Ausführungsgesetz 
zum SGB, Sächs. Verwaltungsver-
fahrensgesetz, Sozialgerichtsgesetz, 
Wohngeldgesetz, Bundesausbildungs-
förderungsgesetz, Unterhaltsvor-
schussgesetz, Bundeskindergeldge-
setz, Aufenthaltsgesetz,  Asylgesetz, 
SächsFlüAG, Bürgerliches Gesetz-
buch, Versicherungsvertragsgesetz, 
Verwaltungszustellungsgesetz, Ver-
waltungskostengesetz, kommunales 
Haushaltsrecht

- hohe psychische Belastbarkeit und 
Durchsetzungsvermögen

- Erfahrung und Sensibilität im Umgang 
mit Bürgern mit sozialen Problemen

- wirtschaftliches Verantwortungsbe-
wusstsein

- Flexibilität und Veränderungsbereit-
schaft

- Gewandtheit im Schriftverkehr
- sicherer Umgang mit den gängigen 

Office-Programmen, geübter Umgang 
mit Datenbanksoftware

- Bereitschaft zur Qualifizierung
- gute Fremdsprachenkenntnisse in  

Englisch
- Pkw-Führerschein und Bereitschaft zur 

dienstlichen Nutzung des privaten 
 Pkw

UNSER ANGEBOT:

- Einstellung als Tarifbeschäftigte/Tarif-
beschäftigter nach TVöD-VKA

- familienfreundliche flexible Arbeitszei-
ten (keine Kernzeiten)

- alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen 
des Öffentlichen Dienstes, z. B. eine 
jährliche Sonderzahlung, vergünstigte 
Versicherungstarife, die Zahlung von 
vermögenswirksamen Leistungen, 
Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Tagen 
pro Kalenderjahr und eine zusätzli-
che betriebliche Altersversorgung bei 
Anstellung nach TVöD

- attraktive Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten

- schrittweise Einarbeitung

Im Interesse der beruflichen Gleich-
stellung sind Bewerbungen von Frauen 
ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen 
geeigneter schwerbehinderter Menschen 
und diesen Gleichgestellten im Sinne 
des Sozialgesetzbuches (SGB) IX sind 
ebenfalls ausdrücklich willkommen. Ein 
entsprechender Nachweis der Schwer-
behinderung bzw. Gleichstellung ist den 
Bewerbungsunterlagen beizufügen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann reichen Sie bitte Ihre aussage-
fähige und vollständige Bewerbung 
(Anschreiben, Lebenslauf, Schul- und 
Abschlusszeugnisse mit Notenspiegel, 
Qualifikationsnachweise, lückenlose 
Arbeitszeugnisse und dienstliche Beur-
teilungen) elektronisch und unter Angabe 
der Kennziffer über unser Bewerberpor-
tal unter www.landkreis-zwickau.de/ 
stellenangebote ein. 

Bitte sehen Sie von einer Papierbewer-
bung oder einer Bewerbung per E-Mail 
ab. Eingesendete Unterlagen können nur 
zurückgesandt werden, wenn ein ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beiliegt. 
Bei Fehlen des Rückumschlags werden die 
Unterlagen datenschutzkonform vernich-
tet.

Bewerbungsschluss: 1. März 2020

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur inner-
halb der Bewerbungsfrist eingegangene 
Bewerbungsunterlagen im Auswahlver-
fahren berücksichtigt werden können.

Die/Der nach Durchführung des Stellen-
besetzungsverfahrens für die Einstellung 
vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist 
verpflichtet, ein Behördenführungszeug-
nis nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralre-
gistergesetz beim zuständigen Einwoh-
nermeldeamt zu beantragen und die 
Erstellungskosten zu tragen. Es ist nicht 
notwendig, bereits den Bewerbungsun-
terlagen ein Führungszeugnis beizufügen.
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Stellenausschreibung

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, sucht

eine/einen
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 
Grundsatz/Widerspruch

unter der Kennziffer
35/2020/DII

im Dezernat
Jugend, Soziales und Bildung

für das
Sozialamt/Sachgebiet Soziale 
Grundsicherung

in
Vollzeit 

Stellenbewertung
Entgeltgruppe 9b TVöD-VKA

Beschäftigungsdauer
unbefristet

Beschäftigungsbeginn
1. April 2020

IHR AUFGABENGEBIET:

- Bearbeitung von Widerspruchsangele-
genheiten im Rechtskreis SGB XII (soweit 
in kommunaler Zuständigkeit), hier nur 
Widerspruchsbescheide nach vorange-
gangener Rechtmäßigkeitsprüfung des 
Ausgangsbescheides

- Bearbeitung und Entscheidung von 

Kostenfestsetzungssachen im gesam-
ten Aufgabenbereich des Sachgebietes 
Soziale Grundsicherung

- Vertretung des Landkreises Zwickau vor 
den Sozialgerichten in den Rechtsgebie-
ten SGB XII, Asylbewerberleistungsge-
setz und Asylverfahrensgesetz

- Mitzeichnung von Entscheidungen in 
ausgewählten Erstantrags- und Wider-
holungsverfahren nach den Kapiteln 3, 4 
und 8 des SGB XII

- Bearbeitung von Grundsatzangelegen-
heiten für das Sozialamt (einschließlich 
Rechtskreis SGB II), soweit in kommuna-
ler Zuständigkeit

UNSERE ERWARTUNGEN: 

- bis zum Besetzungstermin erfolgreich 
abgeschlossene Hochschulausbildung 
(Diplomgrad mit dem Zusatz FH oder 
Bachelor) der Fachrichtung Allgemeine 
Verwaltung oder erfolgreich abge-
schlossene Qualifizierung zur/zum 
Kommunalwirtin/Kommunalwirt bzw. 
Verwaltungsfachwirtin/Verwaltungs-
wirt (Angestellten-Lehrgang II) oder 
erfolgreich abgeschlossenes Studium 
der Rechtswissenschaften

- Rechtskenntnisse für die übertragenen 
Aufgaben (u. a. SGB I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI und XII, Sächsisches Ausfüh-
rungsgesetz zum SGB, BGB, VVG, EStG, 
AO, RVG, kommunales Kostenrecht, SGG, 
VwGO, AsylbLG, AsylVerfG)

- sehr gute mündliche und schriftliche 
Ausdrucksfähigkeit

- sicheres und überzeugendes Auftreten
- sicherer Umgang mit den gängigen 

MS-Office-Programmen sowie geübter 
Umgang mit Datenbanksoftware

- Bereitschaft zur Qualifizierung
- Pkw-Führerschein und Bereitschaft zur 

dienstlichen Nutzung des privaten Pkw

UNSER ANGEBOT:

- Einstellung als Tarifbeschäftigte/Tarifbe-
schäftigter nach TVöD-VKA

- familienfreundliche flexible Arbeitszei-
ten (keine Kernzeiten)

- alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen 
des Öffentlichen Dienstes, z. B. eine 
jährliche Sonderzahlung, vergünstigte 
Versicherungstarife, die Zahlung von 
vermögenswirksamen Leistungen, 
Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Tagen 
pro Kalenderjahr und eine zusätzli-
che betriebliche Altersversorgung bei 
Anstellung nach TVöD

- attraktive Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten

- schrittweise Einarbeitung

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung 
sind Bewerbungen von Frauen ausdrück-
lich erwünscht. Bewerbungen geeigneter 
schwerbehinderter Menschen und diesen 
Gleichgestellten im Sinne des Sozialge-
setzbuches (SGB) IX sind ebenfalls aus-
drücklich willkommen. Ein entsprechender 
Nachweis der Schwerbehinderung bzw. 
Gleichstellung ist den Bewerbungsunter-
lagen beizufügen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann reichen Sie bitte Ihre aussagefähige 
und vollständige Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf, Schul- und Abschlusszeugnisse 
mit Notenspiegel, Qualifikationsnachweise, 
lückenlose Arbeitszeugnisse und dienstli-
che Beurteilungen) elektronisch  und unter 
Angabe der Kennziffer über unser Bewer-
berportal unter www.landkreis-zwickau.de/ 
stellenangebote ein. 

Bitte sehen Sie von einer Papierbewerbung 
oder einer Bewerbung per E-Mail ab. Einge-
sendete Unterlagen können nur zurückge-
sandt werden, wenn ein ausreichend fran-
kierter Rückumschlag beiliegt. Bei Fehlen 
des Rückumschlags werden die Unterlagen 
datenschutzkonform vernichtet.

Bewerbungsschluss: 1. März 2020

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur inner-
halb der Bewerbungsfrist eingegangene 
Bewerbungsunterlagen im Auswahlverfah-
ren berücksichtigt werden können.

Die/Der nach Durchführung des Stellen-
besetzungsverfahrens für die Einstellung 
vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist 
verpflichtet, ein Behördenführungszeugnis 
nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralregisterge-
setz beim zuständigen Einwohnermelde-
amt zu beantragen und die Erstellungs-
kosten zu tragen. Es ist nicht notwendig, 
bereits den Bewerbungsunterlagen ein 
Führungszeugnis beizufügen.

Stellenausschreibung

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, sucht

eine/einen 
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 
Grundsicherung/
Hilfe zum Lebensunterhalt

unter der Kennziffer
36/2020/DII

im Dezernat 
Jugend, Soziales und Bildung

für das
Sozialamt/
Sachgebiet Soziale 
Grundsicherung

In
Vollzeit 

Stellenbewertung
Entgeltgruppe 9a TVöD-VKA

Beschäftigungsdauer 
unbefristet

Beschäftigungsbeginn 
1. Juli 2020

IHR AUFGABENGEBIET:

- Beratung und Auskunftserteilung zu 
Leistungsansprüchen für Hilfe zum 
Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 
sowie Grundsicherung im Alter und  
bei Erwerbsminderung (4. Kapitel  
SGB XII)

- Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum 
Lebensunterhalt sowie Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung

- Heranziehung vorrangiger Verpflichteter
- Bearbeitung im Widerspruchsver-

fahren zu Hilfe zum Lebensunterhalt 
sowie Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung

- Rücknahme und Aufhebung von Ent-
scheidungen nach dem 3. und 4. Kapitel 
SGB XII

- Rückforderung zu Unrecht erbrachter 
Leistungen

- Sachverhaltsermittlung bei Erkennen 
von Ordnungswidrigkeit und Straftat-
beständen

UNSERE ERWARTUNGEN:

- eine bis zum Besetzungsbeginn erfolg-
reich abgeschlossene Ausbildung zur/
zum Verwaltungsfachangestellten oder 
im allgemeinen mittleren Verwaltungs-
dienst oder erfolgreich abgeschlos-
sener A I-Lehrgang oder erfolgreich 
abgeschlossene dreijährige Berufsaus-
bildung verbunden mit mehrjährigen 
einschlägigen Erfahrungen sowie ver-
bunden mit der Bereitschaft zur zeitna-
hen berufsbegleitenden Qualifizierung 
zur/zum Verwaltungsfachangestellten  
(A I-Lehrgang)

- hohe psychische Belastbarkeit, Durch-
setzungsvermögen

- Einfühlungsvermögen und hohe soziale 
Kompetenz im Umgang mit Bürgern

- selbstständige und strukturierte 
Arbeitsweise

- sichere schriftliche und mündliche  
Ausdrucksfähigkeit

- sicherer Umgang mit den gängigen 
MS-Office-Programmen sowie geübter 
Umgang mit Datenbanksoftware

- Pkw-Führerschein und Bereitschaft zur 
dienstlichen Nutzung des  privaten 

 Pkw

UNSER ANGEBOT:

- Einstellung als Tarifbeschäftigte/Tarif-
beschäftigter nach TVöD-VKA

- familienfreundliche flexible Arbeitszei-
ten (keine Kernzeiten)

- alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen 
des Öffentlichen Dienstes, z. B. eine 
jährliche Sonderzahlung, vergünstigte 
Versicherungstarife, die Zahlung von 
vermögenswirksamen Leistungen, 
Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Tagen 
pro Kalenderjahr und eine zusätzli-
che betriebliche Altersversorgung bei 
Anstellung nach TVöD

- attraktive Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten

- schrittweise Einarbeitung

Im Interesse der beruflichen Gleich-
stellung sind Bewerbungen von Frauen 
ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen 
geeigneter schwerbehinderter Men-
schen und diesen Gleichgestellten im 
Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) IX 
sind ebenfalls ausdrücklich willkommen.  
Ein entsprechender Nachweis der Schwer-
behinderung bzw. Gleichstellung ist den 
Bewerbungsunterlagen beizufügen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann reichen Sie bitte Ihre aussage-
fähige und vollständige Bewerbung 
(Anschreiben, Lebenslauf, Schul- und 
Abschlusszeugnisse mit Notenspiegel, 
Qualifikationsnachweise, lückenlose 
Arbeitszeugnisse und dienstliche Beur-
teilungen) elektronisch und unter Angabe 
der Kennziffer über unser Bewerberpor-
tal unter www.landkreis-zwickau.de/ 
stellenangebote ein. 

Bitte sehen Sie von einer Papierbewerbung 
oder einer Bewerbung per E-Mail ab. Einge-
sendete Unterlagen können nur zurückge-
sandt werden, wenn ein ausreichend fran-
kierter Rückumschlag beiliegt. Bei Fehlen 
des Rückumschlags werden die Unterlagen 
datenschutzkonform vernichtet.

Bewerbungsschluss: 1. März 2020

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur inner-
halb der Bewerbungsfrist eingegangene 
Bewerbungsunterlagen im Auswahlver-
fahren berücksichtigt werden können.

Die/Der nach Durchführung des Stellen-
besetzungsverfahrens für die Einstellung 
vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist 
verpflichtet, ein Behördenführungszeug-
nis nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralre-
gistergesetz beim zuständigen Einwoh-
nermeldeamt zu beantragen und die 
Erstellungskosten zu tragen. Es ist nicht 
notwendig, bereits den Bewerbungsun-
terlagen ein Führungszeugnis beizufügen.
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Stellenausschreibung

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, sucht

eine/einen 
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter
Nachweisverordnung

unter der Kennziffer 
42/2020/DIII

im 
Dezernat III Ordnung, Umwelt, 
Verbraucherschutz 

für das
Umweltamt/
Sachgebiet Abfall, Altlasten, 
Bodenschutz

in 
Vollzeit

Stellenbewertung
Entgeltgruppe EG 9b TVöD-VKA/
Besoldungsgruppe A9 SächsBesG

Beschäftigungsdauer
unbefristet

Beschäftigungsbeginn
sofort

IHR AUFGABENGEBIET:

- Bearbeitung von Entsorgungs- (EN) und 
Sammelentsorgungsnachweisen (SN), 
das heißt Bestätigung der Zulässigkeit 
der vorgesehenen Entsorgung

- Bearbeitung von Freistellungsanträgen 
nach § 5 Nachweisverordnung

- Entscheidungen über Nachweis- und 
Registerpflichten sowie Vergabe von 
Kennnummern

- Bearbeitung von Anzeigeverfahren, 
Erlaubnisverfahren und Freistellungsan-
trägen der Kennzeichnungspflicht nach 
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz

- Begleitscheinbearbeitung
- Beratung von Abfallerzeugern und 

Abfallentsorgern über Pflichten bzw. 
Notwendigkeiten

- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeits-
verfahren

UNSERE ERWARTUNGEN:

- Laufbahnbefähigung für die Laufbahn-
gruppe 2, 1. Einstiegsebene in der 
Fachrichtung Allgemeine Verwaltung 
mit Schwerpunkt Allgemeiner Verwal-
tungsdienst oder

- erfolgreich abgeschlossene Hochschul-
ausbildung (Diplomgrad mit dem Zusatz 
FH oder Bachelor) der Fachrichtung 
allgemeine Verwaltung

- wünschenswert sind Berufserfahrung 
oder Kenntnisse auf dem Gebiet Abfall- 
und Bodenschutzrecht

- anwendungsbereite Rechtskenntnisse 
im Verwaltungsrecht

- Fachkenntnisse in der Erstellung von 
Bescheiden 

- selbstständiges und verantwortungs-
bewusstes Handeln für eine sach- und 
termingerechte Aufgabenerfüllung

- Engagement, Belastbarkeit und Kom-
munikationsstärke

- Pkw-Führerschein und Bereitschaft zur 
dienstlichen Nutzung des privaten Pkw

UNSER ANGEBOT:

- Einstellung als Tarifbeschäftigte/Tarif-
beschäftigter nach TVöD-VKA bzw. bei 
Vorliegen der persönlichen Vorausset-
zungen Berufung in das Beamtenver-
hältnis

- familienfreundliche flexible Arbeitszei-
ten (keine Kernzeiten)

- alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen 
des Öffentlichen Dienstes, z. B. eine 
jährliche Sonderzahlung, vergünstigte 
Versicherungstarife, die Zahlung von 
vermögenswirksamen Leistungen, 
Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Tagen 
pro Kalenderjahr und eine zusätzli-
che betriebliche Altersversorgung bei 
Anstellung nach TVöD

- attraktive Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten

- schrittweise Einarbeitung

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung 
sind Bewerbungen von Frauen ausdrück-
lich erwünscht. Bewerbungen geeigneter 
schwerbehinderter Menschen und diesen 
Gleichgestellten im Sinne des Sozialgesetz-
buches (SGB) IX sind ebenfalls ausdrück-
lich willkommen. Ein entsprechender 
Nachweis der Schwerbehinderung bzw. 
Gleichstellung ist den Bewerbungsunter-
lagen beizufügen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann reichen Sie bitte Ihre aussage-
fähige und vollständige Bewerbung 
(Anschreiben, Lebenslauf, ggf. Schul- und 
Abschlusszeugnisse mit Notenspiegel, 

Qualifikationsnachweise, lückenlose 
Arbeitszeugnisse und dienstliche Beur-
teilungen) elektronisch und unter Angabe 
der Kennziffer über unser Bewerberpor-
tal unter www.landkreis-zwickau.de/ 
stellenangebote ein. 

Bitte sehen Sie von einer Papierbewer-
bung oder einer Bewerbung per E-Mail 
ab. Eingesendete Unterlagen können nur 
zurückgesandt werden, wenn ein ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beiliegt. 
Bei Fehlen des Rückumschlags werden die 
Unterlagen datenschutzkonform vernich-
tet.

Bewerbungsschluss: 29. Februar 2020

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur voll-
ständige und innerhalb der Bewerbungs-
frist eingegangene Bewerbungsunterla-
gen im Auswahlverfahren berücksichtigt 
werden können.

Die/Der nach Durchführung des Stellen-
besetzungsverfahrens für die Einstellung 
vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist 
verpflichtet, ein Behördenführungszeug-
nis nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralre-
gistergesetz beim zuständigen Einwoh-
nermeldeamt zu beantragen und die 
Erstellungskosten zu tragen. Es ist nicht 
notwendig, bereits den Bewerbungsun-
terlagen ein Führungszeugnis beizufügen.

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, sucht

eine/einen 
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 
Controlling

unter der Kennziffer 
37/2020/DI

im 
Dezernat Finanzen und Service

für das 
Amt für Finanzverwaltung und 
Kreiskasse

in 
Vollzeit

Stellenbewertung 
Entgeltgruppe EG 9a TVöD-VKA

Beschäftigungsdauer 
befristet bis 31. Dezember 2022

Beschäftigungsbeginn 
schnellstmöglich

IHR AUFGABENGEBIET:

- Beratung und Hilfestellung der kreisan-
gehörigen Kommunen bei Einzelmaß-
nahmen, bei der Änderung/Anpassung 
von Einzelmaßnahmen im Rahmen der 
Förderprogramme „Schulinfra“  und 
„Investkraft“ sowie Mitarbeit  in kreis-
übergreifenden Arbeitsgruppen

- Abschluss im Förderverfahren „RL Hoch-
wasserschadensbeseitigung 2013“ 

- operatives Fördermittelcontrolling 
bezüglich Fördermittel für den Land-
kreis für Förderprojekte bis 2022

- Erstellen von Berichten, Bereitstel-
len von Daten und Informationen für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des 
Landratsamtes  sowie Vorbereitung von 
Informationsvorlagen für Gremien 

UNSERE ERWARTUNGEN:

- erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
für den mittleren Verwaltungsdienst 
sowie Referenzen zu Zuwendungsrecht 
oder

- kaufmännischer Berufsabschluss und 
Referenzen zu Verwaltungsrechtskennt-
nissen sowie möglichst Referenzen zu 
Zuwendungsrecht 

- sicherer Umgang mit den MS-Office-An-
wendungen

- ziel- und ergebnisorientierte Arbeits-
weise

- sehr gutes Ausdrucksvermögen in Wort 
und Schrift

- Kommunikations-, Kooperations- und 
Teamfähigkeit sowie Durchsetzungsver-
mögen

- ausgeprägtes Zahlenverständnis und 
logisches Denkvermögen

- hohes Engagement, Belastbarkeit und 
Loyalität

- Führerschein Klasse B und Bereitschaft 
zur dienstlichen Nutzung des privaten 
Pkw

UNSER ANGEBOT: 

- Einstellung als Tarifbeschäftigte/Tarifbe-
schäftigter nach TVöD-VKA

- familienfreundliche flexible Arbeitszei-
ten (keine Kernzeiten)

- alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen 
des Öffentlichen Dienstes, z. B. eine 
jährliche Sonderzahlung, vergünstigte 
Versicherungstarife, die Zahlung von 
vermögenswirksamen Leistungen, 
Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Tagen 
pro Kalenderjahr und eine zusätzli-
che betriebliche Altersversorgung bei 
Anstellung nach TVöD

- attraktive Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten

- begleitende Einarbeitung

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung 
sind Bewerbungen von Frauen ausdrück-
lich erwünscht. Bewerbungen geeigneter 
schwerbehinderter Menschen und diesen 
Gleichgestellten im Sinne des Sozialge-
setzbuches (SGB) IX sind ebenfalls aus-
drücklich willkommen. Ein entsprechender 
Nachweis der Schwerbehinderung bzw. 
Gleichstellung ist den Bewerbungsunter-
lagen beizufügen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann reichen Sie bitte Ihre aussagefähige 
und vollständige Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf, ggf. Schul- und Abschlusszeug-
nisse mit Notenspiegel, Qualifikations-
nachweise, lückenlose Arbeitszeugnisse 

und dienstliche Beurteilungen) elektro-
nisch und unter Angabe der Kennziffer 
über unser Bewerberportal unter www.
landkreis-zwickau.de/stellenangebote ein. 

Bitte sehen Sie von einer Papierbewer-
bung oder einer Bewerbung per E-Mail 
ab. Eingesendete Unterlagen können nur 
zurückgesandt werden, wenn ein ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beiliegt. 
Bei Fehlen des Rückumschlags werden die 
Unterlagen datenschutzkonform vernich-
tet.

Bewerbungsschluss: 5. März 2020

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur voll-
ständige und innerhalb der Bewerbungs-
frist eingegangene Bewerbungsunterlagen 
im Auswahlverfahren berücksichtigt wer-
den können.

Die/Der nach Durchführung des Stellen-
besetzungsverfahrens für die Einstellung 
vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist 
verpflichtet, ein Behördenführungszeug-
nis nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralre-
gistergesetz beim zuständigen Einwoh-
nermeldeamt zu beantragen und die 
Erstellungskosten zu tragen. Es ist nicht 
notwendig, bereits den Bewerbungsun-
terlagen ein Führungszeugnis beizufügen.

Stellenausschreibung



Februar | 202010 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Stellenausschreibung

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, 
sucht für die Laufbahnausbildung im 
gehobenen Vermessungsdienst (1. Ein-
stiegsebene der Laufbahngruppe 2)

zwei 
Vermessungsoberinspektor-
anwärterinnen/Vermessungsober-
inspektoranwärter
(1. Einstiegsebene Laufbahngruppe 2) 

unter der Kennziffer
169/2019/DIV

im Dezernat  
Bau, Kreisentwicklung, Vermessung 

für das   
Amt für Ländliche Entwicklung und  
Vermessung 

in  
Vollzeit

Dauer der Laufbahnausbildung
18 Monate

Beginn der Laufbahnausbildung
1. November 2020 

(individuelles Vorpraktikum mit einem
früheren Beginn möglich)

Aufbauend auf die im Studium (Bachelor 
oder Diplom) erworbenen Kenntnisse 
werden in der Laufbahnausbildung die 
Arbeitsaufgaben und Arbeitsweisen für 

das öffentlichen Vermessungswesen 
erlernt. Dies umfasst die Themenbereiche 
Liegenschaftskataster, Geoinformation, 
Bauleitplanung, Raumordnung, Flurbe-
reinigung, Bodenordnung und Grund-
stückswertermittlung. Zusätzlich werden 
die fachbezogenen Rechtsanwendungen 
erlernt.
Die theoretische Ausbildung erfolgt im 
Staatsbetrieb Geoinformation und Ver-
messung des Landes Sachsen in Zusam-
menarbeit mit der Hochschule Meißen 
(FH) und dem Fortbildungszentrum.
Die praktische Ausbildung erfolgt sowohl 
im Landkreis Zwickau, Amt für Ländliche 
Entwicklung und Vermessung als auch 
in verschiedenen Praktika bei weiteren 
Landesbehörden und geeigneten Ausbil-
dungsstellen. 
Die Laufbahnausbildung wird mit einer 
Staatsprüfung abgeschlossen. 

UNSERE ERWARTUNGEN:

- abgeschlossene Hochschulausbildung 
(Diplomgrad mit dem Zusatz (FH) 
oder Bachelor) in den Fachrichtungen 
Vermessung, Geoinformatik oder ver-
gleichbar

- deutsche Staatsbürgerschaft oder eines 
Mitgliedsstaates der EU

- selbstständige, gewissenhafte und 
verantwortungsbewusste Arbeitsweise 
für eine sach- und termingerechte  
Aufgabenerfüllung

- Interesse und Verständnis für techni-
sche Zusammenhänge sowie räumli-

ches Vorstellungsvermögen
- Sorgfalt, Genauigkeit und Teamfähig-

keit sowie Kritikfähigkeit 
- Lern- und Leistungsbereitschaft

UNSER ANGEBOT:

- vielseitige und praxisorientierte Lauf-
bahnausbildung 

- finanzielle Sicherheit in Form der 
Anwärtergrundbezüge der Besoldungs-
gruppe A9 bis A11, derzeit 1.333,69 EUR 
(ggf. zusätzlich Familienzuschlag und 
vermögenswirksame Leistungen)

- flexible Arbeitszeiten 
- bei Bestehen der Prüfung hohe Chance 

auf Übernahme in ein Beamten-
 verhältnis
- sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten 

nach Abschluss der Laufbahnausbildung
- attraktives und modernes Arbeitsumfeld

Im Interesse der beruflichen Gleich-
stellung sind Bewerbungen von Frauen 
ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen 
geeigneter schwerbehinderter Menschen 
und diesen Gleichgestellten im Sinne 
des Sozialgesetzbuches (SGB) IX sind 
ebenfalls ausdrücklich willkommen. Ein 
entsprechender Nachweis der Schwer-
behinderung bzw. Gleichstellung ist den 
Bewerbungsunterlagen beizufügen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann reichen Sie bitte Ihre aussage-
fähige und vollständige Bewerbung 

(Anschreiben, Lebenslauf, ggf. Schul- und 
Abschlusszeugnisse mit Notenspiegel, 
Qualifikationsnachweise, lückenlose 
Arbeitszeugnisse und dienstliche Beurtei-
lungen)  elektronisch und unter Angabe 
der Kennziffer über unser Bewerberpor-
tal unter www.landkreis-zwickau.de/ 
stellenangebote ein.

Bitte sehen Sie von einer Papierbewerbung 
oder einer Bewerbung per E-Mail ab. Einge-
sendete Unterlagen können nur zurückge-
sandt werden, wenn ein ausreichend fran-
kierter Rückumschlag beiliegt. Bei Fehlen 
des Rückumschlags werden die Unterlagen 
datenschutzkonform vernichtet.

Bewerbungsschluss: 29. Februar 2020

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur voll-
ständige und innerhalb der Bewerbungs-
frist eingegangene Bewerbungsunterla-
gen im Auswahlverfahren berücksichtigt 
werden können.

Bei Fragen rund um die Laufbahnaus-
bildung wenden Sie sich bitte an:
Amt für Personal und Organisation
Frau Sarah Billen
Sachbearbeiterin Aus- und Fortbildung
Telefon:  0375 4402-21513 
oder 
E-Mail:  personalamt@
 landkreis-zwickau.de

Stellenausschreibung

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, sucht

eine/einen 
Sekretärin/Sekretär

unter der Kennziffer 
41/2020/DIV

im Dezernat 
Bau, Kreisentwicklung, Vermessung

in 
Vollzeit

Stellenbewertung 
Entgeltgruppe 6 TVöD-VKA

Beschäftigungsdauer 
unbefristet

Beschäftigungsbeginn 
1. April 2020

IHR AUFGABENGEBIET:

- Vorzimmerdienst
- Empfang und Betreuung von Besuchern 
- Telefondienst sowie Informations- und 

Auskunftserteilung 
- Termine vereinbaren/abstimmen sowie 

Terminüberwachung und –kontrolle
- Sitzungsunterlagen u. ä. vorbereiten und 

zusammenstellen
- Anfertigung von Protokollen und Nieder-

schriften 
- Anfertigung der Protokolle und Nie-

derschriften von Beratungen, Bespre-
chungen oder Sitzungen auf Basis von 
Mitschriften, Tonaufnahmen usw. 

- Einholung erforderlicher Unterschriften 
-  Ablage, Vervielfältigung und Verschicken 

der ausgefertigten Exemplare
- Text- und Dokumentenerstellung 

- Erledigung von Schreibaufträgen auf 
Basis unterschiedlicher Vorlagen (Diktat, 
Phonodiktat, handschriftliche Vorlagen, 
Stichpunkte und Textbausteine, Teilak-
ten usw.)

- Postbearbeitung 
- Post holen, Mails sichten, Faxe entgegen-

nehmen 
- Sichtung aller Eingänge, Eingangsstem-

pel bzw. Weiterleitung bei Nichtzustän-
digkeit  

- Bearbeitungsvermerke vorbereiten 
- Verteilung entsprechend Festlegungen 

und Zuständigkeiten 
- Kontrolle der Wiedervorlagen 
- Eintragungen im Postbuch 
- Bearbeitung Postausgang 

- Dokumentenverwaltung 
- organisatorische Tätigkeiten 

- Bestellung von Büromaterial, Vordru-
cken etc. 

-  terminliche Überwachung notwendiger 
Belehrungen 

-  Meldung durchzuführender Reparaturen 
(Kopierer u. a. Geräte)

UNSERE ERWARTUNGEN:

- erfolgreich abgeschlossene Berufsaus-
bildung als Kauffrau/-mann für Büro-
management oder für den mittleren 
Verwaltungsdienst

- mehrjährige einschlägige Berufserfah-
rung, wünschenswert im Sekretariatsbe-
reich einer öffentlichen Verwaltung

- die Fähigkeit, strukturiert und nach 
zeitlichen Vorgaben zu arbeiten

- sehr gute kommunikative und organisa-
torische Fähigkeiten

- sicheres und höfliches Auftreten sowie 
Loyalität und absolute Diskretion

- sehr gute Kenntnisse im Umgang mit  
MS Office Anwendungen

- Pkw-Führerschein und Bereitschaft zur 
dienstlichen Nutzung des privaten Pkw

UNSER ANGEBOT:

- Beschäftigung als Tarifbeschäftigte/
Tarifbeschäftigter nach TVöD-VKA

- familienfreundliche flexible Arbeitszei-
ten (keine Kernzeiten)

- alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen 
des Öffentlichen Dienstes, z. B. eine 
jährliche Sonderzahlung, vergünstigte 
Versicherungstarife, die Zahlung von 
vermögenswirksamen Leistungen, 
Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Tagen 
pro Kalenderjahr und eine zusätzli-
che betriebliche Altersversorgung bei 
Anstellung nach TVöD

- attraktive Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten

- funktionsgerechte Einarbeitung

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung 
sind Bewerbungen von Frauen ausdrück-
lich erwünscht. Bewerbungen geeigneter 
schwerbehinderter Menschen und diesen 
Gleichgestellten im Sinne des Sozialgesetz-
buches (SGB) IX sind ebenfalls ausdrücklich 
willkommen. Ein entsprechender Nachweis 
der Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung 
ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann reichen Sie bitte Ihre aussagefähige 
und vollständige Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf, ggf. Schul- und Abschlusszeug-
nisse mit Notenspiegel, Qualifikations-
nachweise, lückenlose Arbeitszeugnisse 
und dienstliche Beurteilungen) elektro-
nisch und unter Angabe der Kennziffer  
über unser elektronisches Bewerber-
portal unter www.landkreis-zwickau.de/ 
stellenangebote ein.

Bitte sehen Sie von einer Papierbewerbung 
oder einer Bewerbung per E-Mail ab. Einge-
sendete Unterlagen können nur zurückge-
sandt werden, wenn ein ausreichend fran-
kierter Rückumschlag beiliegt. Bei Fehlen 
des Rückumschlags werden die Unterlagen 
datenschutzkonform vernichtet.

Bewerbungsschluss: 1. März 2020

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur voll-
ständige und innerhalb der Bewerbungs-
frist eingegangene Bewerbungsunterlagen 
im Auswahlverfahren berücksichtigt wer-
den können.

Die/Der nach Durchführung des Stellen-
besetzungsverfahrens für die Einstellung 
vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist 
verpflichtet, ein Behördenführungszeugnis 
nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralregisterge-
setz beim zuständigen Einwohnermelde-
amt zu beantragen und die Erstellungs-
kosten zu tragen. Es ist nicht notwendig, 
bereits den Bewerbungsunterlagen ein 
Führungszeugnis beizufügen.
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Stellenausschreibung

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, sucht

eine/einen 
Leiterin/Leiter für das Dezernat Bau, 
Kreisentwicklung, Vermessung

unter der Kennziffer 
45/2020/DIV

in 
Vollzeit 

Stellenbewertung 
Entgeltgruppe EG 15 TVöD-VKA oder 
A 16 SächsBesG

Beschäftigungsdauer 
unbefristet

Beschäftigungsbeginn 
1. Juli 2020

IHR AUFGABENGEBIET:

Leitung des Dezernates durch Wahrneh-
mung der Arbeitgeberfunktionen und 
Gesamtzuständigkeit für die übertrage-
nen Dezernatsaufgaben sowie Erfüllung 
der aus gesetzlichen und innerdienstli-
chen Regelungen resultierenden Pflichten 
mit Planung, Organisation, Koordination, 
Kontrolle, Anweisung, Innovation und Rati-
onalisierung
- Wahrnehmung der Arbeitgeberfunktio-

nen 
- Vorgesetztenfunktion, u. a. mit Entschei-

dungen zu: 
- Verteilung von Aufgaben, Arbeitsabläu-

fen, Arbeitsanweisungen, Arbeitszeit 
und –ort

- Belehrungen, Beurteilungen, Vorschläge 
zur Einleitung von Personal-/Disziplinar-
maßnahmen u. ä. 

- Durchsetzung der Unternehmerpflich-
ten, insbesondere Gesundheits-, Arbeits- 
und Brandschutz, Daten- und Geheim-
schutz sowie Amtsverschwiegenheit u. ä. 

-  Entscheidung sonstiger spezifischer 
Angelegenheiten

-  Repräsentation nach innen und außen
- Wahrnehmung der aufgaben- und fach-

bezogenen Funktionen 
- operative Planung und Leitung sowie 

Sicherung der perspektivischen und stra-
tegischen Entwicklung des Dezernates 

- Einleitung und Durchführung von Ver-
änderungsprozessen, Optimierung von 
Geschäftsprozessen, permanente Aufga-
benkritik und Leistungsintensivierung 

- Erarbeitung und Festlegung von Zielstel-

lungen und Konzeptionen 
- Sicherung eines einheitlichen Verwal-

tungshandelns sowie dezernats-/ämter-
übergreifend abgestimmter Vorgehens-
weise 

- Erkennen von Problemen und Entschei-
den, Bekanntmachung der Entscheidun-
gen 

- Verfügung über den Umgang mit 
Postein- und -ausgängen 

- Konflikt- und Beschwerdemanagement 
- Controlling, das heißt insbesondere 

Anforderungen an das Berichtswesen 
formulieren und Berichte auswerten

- Wahrnehmung der Finanzverantwortung 
- Dezernat gegenüber Verwaltungsfüh-

rung vertreten, insbesondere bei der 
Festlegung von Leistungs- und Finanz-
zielen 

- Planung, Vollzug und Steuerung des 
Haushaltsplanes 

- Vermögensbetreuungspflichten und 
Gesamtverantwortung für die Bewirt-
schaftung der Haushaltsmittel 

- Kosten- und Leistungsrechnung im 
Dezernat umsetzen 

- Wirtschaftlichkeit der Leistungserbrin-
gung sicherstellen 

- Verträge im Rahmen der Befugnisse 
erarbeiten, abschließen, betreuen

- Mitarbeiterführung
- Förderung der Mitarbeiterleistungen 

durch Beeinflussung von Zusammenar-
beit, Motivation, Verantwortungs- und 
Kostenbewusstsein

- Einsatzorganisation, wie z. B. Urlaubs-, 
Vertretungs-, Vollmachten-, Befugnisver-
teilung und -planung 

- Mitarbeiterförderung und -entwicklung, 
Mitarbeiterinformation und -beratung 
sowie Führen von Mitarbeitergesprächen 

- Mitwirkung bei der Personalentwick-
lungsplanung und Personalauswahl 

- Aus- und Fortbildungskonzept umsetzen 
- Dienst- und Fachaufsicht wahrnehmen

- Gremienarbeit 
- Vertretung des Landkreises in fachlichen 

und sonstigen Gremien nach Genehmi-
gung des direkten Vorgesetzten 

- Veranlassung, Erarbeitung und Verant-
wortung von Kreistagsvorlagen 

- inhaltlicher Vortrag zu Vorlagen und 
relevanten Tagesordnungspunkten in 
Ausschüssen des Kreistages und Kreis-
tagssitzungen 

- Sach- und Sonderaufgaben 
- richtungsweisende, strategische Vorga-

ben und grundsätzliche Entscheidungen 
sowie Bearbeitung operativer Dinge 
bzw. Einzelfälle/-fragen von besonderer 

Bedeutung in den Bereichen: 
- Kreisentwicklung 
- Tourismus 
- Denkmalschutz 
- Baurecht 
- Straßenbau
- Ländliche Entwicklung und Flurneuord-

nung 
- Vermessung

UNSERE ERWARTUNGEN:

- Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 
2. Einstiegsebene in der Fachrichtung 
Naturwissenschaft und Technik mit 
Schwerpunkt Technischer Verwaltungs-
dienst (vormals: Laufbahnbefähigung 
für den höheren bautechnischen Verwal-
tungsdienst), nachgewiesen durch den 
Abschluss als Assessor/in des Baufachs 
oder

- abgeschlossene wissenschaftlich-tech-
nische Hochschulausbildung (Diplom-
prüfung oder Master/Magister*) in einer 
geeigneten Fachrichtung, vorzugsweise 
Architektur oder Bauingenieurwesen 

 (*nur akkreditierte Studiengänge, wenn 
nicht an einer Hochschule/Universität 
erlangt)

- verantwortungsbewusste, dynamische 
und zielstrebige Führungspersönlichkeit 
mit mehrjähriger Verwaltungserfahrung

- Führungserfahrung sollte vorhanden sein
- vielfältigen Kontakte und Schnittstellen 

erfordern hohe Kooperations-, Kommu-
nikations- und Integrationsfähigkeit in 
der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl 
von internen und externen Partnern

- überdurchschnittliche Belastbarkeit und 
Durchsetzungsvermögen, Überzeugungs-
kraft, Motivationsfähigkeit, hohe soziale 
Kompetenz und Verhandlungsgeschick

- Bereitschaft zur Teilnahme an der Ruf-
bereitschaft im Diensthabendensystem 
des Landkreises

- Bereitschaft für eine Tätigkeit im Ver-
waltungsstab (KatS), insbesondere als 
Leiter des Stabes

- Führerschein Klasse B und Bereitschaft zur 
dienstlichen Nutzung des privaten Pkw

UNSER ANGEBOT:

- Einstellung als Tarifbeschäftigte/
Tarifbeschäftigter nach TVöD-VKA bzw. 
Einstellung als Beamter bei Vorliegen der 
persönlichen Voraussetzungen

- familienfreundliche flexible Arbeitszeiten 
(keine Kernzeiten)

- alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen des 

Öffentlichen Dienstes, z.B. eine jährliche 
Sonderzahlung, vergünstigte Versiche-
rungstarife, die Zahlung von vermögens-
wirksamen Leistungen, Urlaubsanspruch 
in Höhe von 30 Tagen pro Kalenderjahr 
bei einer Fünf-Tage-Arbeitswoche und 
eine zusätzliche betriebliche Altersver-
sorgung bei Anstellung nach TVöD

- attraktive Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten

- umfassende Einarbeitung

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung 
sind Bewerbungen von Frauen ausdrück-
lich erwünscht. Bewerbungen geeigneter 
schwerbehinderter Menschen und diesen 
Gleichgestellten im Sinne des Sozialgesetz-
buches (SGB) IX sind ebenfalls ausdrücklich 
willkommen. Ein entsprechender Nachweis 
der Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung 
ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann reichen Sie bitte Ihre aussagefähige 
und vollständige Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf, Schul- und Abschlusszeug-
nisse mit Notenspiegel, Qualifikations-
nachweise, lückenlose Arbeitszeugnisse 
und dienstliche Beurteilungen) elektro-
nisch und unter Angabe der Kennziffer 
über unser Bewerberportal unter www. 
landkreis-zwickau.de/stellenangebote ein.
Bitte sehen Sie von einer Papierbewerbung 
oder einer Bewerbung per E-Mail ab. Einge-
sendete Unterlagen können nur zurückge-
sandt werden, wenn ein ausreichend fran-
kierter Rückumschlag beiliegt. Bei Fehlen 
des Rückumschlags werden die Unterlagen 
datenschutzkonform vernichtet.

Bewerbungsschluss: 22. März 2020

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur vollstän-
dige und innerhalb der Bewerbungsfrist 
eingegangene Bewerbungsunterlagen im 
Auswahlverfahren berücksichtigt werden 
können.

Die/Der nach Durchführung des Stellen-
besetzungsverfahrens für die Einstellung 
vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist 
verpflichtet, ein Behördenführungszeugnis 
nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralregisterge-
setz beim zuständigen Einwohnermeldeamt 
zu beantragen und die Erstellungskosten zu 
tragen. Es ist nicht notwendig, bereits den 
Bewerbungsunterlagen ein Führungszeug-
nis beizufügen.

AMT FÜR STRASSENBAU

Kreisstraße in Schlunzig  
im Bereich der Muldenbrücke 
gesperrt

Die Kreisstraße K 9316 (Moseler Allee) im 
Bereich der Muldenbrücke in Schlunzig  ist 
seit dem 17. Februar bis voraussichtlich 
zum 15. Mai 2020 für den Fahr-, Rad- und 
Fußgängerverkehr voll gesperrt.

Begründet ist diese Maßnahme mit der 
Anbindung der Kreisstraße an den Ersatz-
neubau Muldebrücke. 

Parallel dazu finden die Arbeiten im Gewäs-

serbereich und der Abbruch der Altbrücke 
statt.

Eine Umleitung führt über Niedermülsen - 
Thurm - K 9305 (Zwickauer Straße) - S 286 
(Zum Graurock) - Crossener Straße - B 93 - K 
9316 (Moseler Allee). 

Radfahrer können in Richtung Mosel  
bzw. Zufahrt zu VW aus Mülsen kommend 
über Wulm den Radweg an der B 93  
nutzen.

Der Schulbusverkehr wird weitestgehend 
aufrechterhalten.

ZWECKVERBAND ABFALLWIRTSCHAFT 
SÜDWESTSACHSEN

Information

Die Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Abfallwirtschaft Südwestsachsen 
hat in ihrer Sitzung am 28. November 2019 
die Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 
2020 beschlossen. Die Haushaltssatzung 
wird im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen 
Amtsblattes öffentlich bekannt gemacht.

Stollberg, 28. Januar 2020

Dr. C. Scheurer
Verbandsvorsitzender
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BÜRO LANDRAT

Förderung des  
bürgerschaftlichen  
Engagements im Landkreis 
Zwickau im Jahr 2020
Kommunales Ehrenamtsbudget 2020

Der Freistaat Sachsen stellt in diesem Jahr den Landkrei-
sen und Kreisfreien Städten ein Ehrenamtsbudget in Höhe 
von je 200.000 EUR zur Verfügung. Ziel der Förderung ist 
die Unterstützung der Landkreise und Kreisfreien Städte 
bei der Würdigung, Anerkennung und Weiterentwicklung 
des bürgerschaftlichen Engagements. Die Landkreise 
können in eigener Verantwortung über die Verwendung 
entscheiden. Auf Beschluss des Kreistages Zwickau wird 
den ehrenamtlich Tätigen des Landkreises Zwickau die 
gesamte Summe zur Verfügung gestellt. Damit besteht 
ab sofort die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung 
für Projekte der ehrenamtlichen Tätigkeit im Landkreis 
Zwickau zu beantragen.

WER KANN BEANTRAGEN?
ehrenamtlich Tätige, d. h. Vereine, Organisationen, Ein-
zelpersonen
WO KANN BEANTRAGT WERDEN?
Landratsamt Zwickau, Büro Landrat, Robert-Müller-Straße 
4 – 8, 08056 Zwickau, E-Mail: landrat@landkreis-zwickau.de
WIE KANN BEANTRAGT WERDEN?
Zur Beantragung ist nur das bereitgestellte Formu-
lar zugelassen. Formular und Hinweise im Amts-
blatt und unter dem Internetauftritt des Landkreises  
www.landkreis-zwickau.de.
WAS WIRD GEFÖRDERT?*
Projekte ehrenamtlicher Tätigkeit im Landkreis Zwickau 
2020; Ausgaben ab der Bewilligung bis 31. Dezember 2020
HÖHE DER UNTERSTÜTZUNG:
max. 2.000 EUR  je Projekt
- darunter bis zu 1.000 EUR für die Durchführung von 

Veranstaltungen der Würdigung und Anerkennung des 
Engagements im Ehrenamt

- keine Förderung reiner Entschädigungszahlungen an 
ehrenamtlich Tätige

TERMIN:
Anträge können ab sofort gestellt werden.
WER ENTSCHEIDET ÜBER DEN ANTRAG?
Eine  Kommission, bestehend aus den Fraktionsvorsitzen-
den des Kreistages Zwickau sowie der Landkreisverwaltung.
HINWEIS:
Ein Rechtsanspruch auf Zuwendung der beantragten 
Finanzmittel besteht nicht.

*DIE ANTRAGSSTELLUNG IST INSBESONDERE 
 MÖGLICH AUF DEM GEBIET DER 
- Behinderten- und Altenpflege,
- Kinder- und Jugendarbeit,
- Wohnungslosenhilfe,
- Integration von Spätaussiedlern und anderen Migranten,
- Umwelterziehung und Naturschutz,
- Heimatpflege und Laienmusik,
- Unterstützung schulischer Bildung und Erziehung,
- Brand- und Katastrophenschutz, Rettungswesen,
- Verkehrswacht, Verkehrssicherheit oder
- Gesellschaft, Politik, Rechtsprechung, Kirche.

MÖGLICHKEITEN DER FÖRDERUNG DES BÜRGER-
SCHAFTLICHEN ENGAGEMENTS IM EHRENAMT
BESTEHEN INSBESONDERE FÜR
- Organisieren, Durchführen und Nutzen von Fortbil-

dungsangeboten für ehrenamtlich engagierte  
Bürgerinnen und Bürger

- Qualifizierung und Erweiterung des Angebotes der 
ehrenamtlichen Tätigkeit

- Deckung von Fahrt- und Büroausgaben im Zusammen-
hang mit dem Ehrenamt

- Ersatz und Neuanschaffung von Ausstattungsgegen-
ständen für das Ehrenamt

- Durchführung von Veranstaltungen der Würdigung und 
Anerkennung des Engagements im Ehrenamt

- Koordinierung der Aktivitäten ehrenamtlich engagier-
ter Bürgerinnen und Bürger

 Vermerk Landratsamt

Landratsamt Zwickau
Büro Landrat
Robert-Müller-Straße 4 - 8
08056 Zwickau

Antrag auf finanzielle Förderung für Tätigkeit im Ehrenamt 2020 im Landkreis Zwickau
Sächsische Kommunalpauschalenverordnung – SächsKomPauschVO vom 2. Januar 2019

Zuwendungen im Bereich des Ehrenamtes

Beantragt werden: ............................................Betrag in EUR

Für folgendes Projekt:
(genaue Beschreibung des Verwendungszwecks)

Begründung:
(Notwendigkeit ausführlich begründen)

Der Antrag wird in Kenntnis folgender Regelungen gestellt: 
Ein Rechtsanspruch auf Zuwendung der beantragten Finanzmittel besteht nicht. Die zugebilligten Finanzmittel müssen 
für Projekte im Landkreis Zwickau eingesetzt werden. Die Verwendung der bewilligten Finanzmittel ist auf Verlangen 
durch Belege, Rechnungen etc. nachzuweisen.

Ort/Datum: .......................................................

Name in Druckbuchstaben .............................. Unterschrift ..............................  ggfs. Stempel

Funktionsbezeichnung .......................................................................................

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Die Daten werden erfasst beim Verantwortlichen im Büro Landrat, Landratsamt Zwickau, Robert-Müller-Straße 4 – 8, 
08056 Zwickau, Telefon: 0375 4402-21000, landrat@landkreis-zwickau.de. Die Angaben sind für die Erfassung und 
Bearbeitung Ihres Antrages erforderlich. Dabei gelangen diese der Landkreisverwaltung sowie dem Kreistag Zwickau 
zur Kenntnis. Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Erhebung beim Landratsamt Zwickau solange gespei-
chert, wie dies für die Bearbeitung und Entscheidung über den Antrag erforderlich ist. Sie werden nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht. 
Ihnen stehen die Betroffenenrechte nach Art. 15 - 21 DSGVO sowie ein Beschwerderecht zu. Aufsichtsbehörde ist: Der 
Sächsische Datenschutzbeauftragte, Telefon: 0351 493-540, E-Mail: Saechsdsb@slt.sachsen.de
Kontaktdaten der behördlichen Datenschutzbeauftragten: Telefon: 0375 4402-21052, datenschutz@landkreis-zwickau.de

Ansprechpartner

Name, Vorname

Funktion

Straße, Nr./Postfach

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon

Antragsteller/Verein/Einrichtung

Name/Bezeichnung

Straße, Nr./Postfach

PLZ, Ort
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STABSSTELLE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND KLIMASCHUTZ

Nicht verpassen:  
Gründertag in der Sachsen- 
landhalle Glauchau
Reiseziel Selbstständigkeit

Sie möchten endlich Ihr eigenes 
Ding machen?
Sie sind bereit für neue Wege 
und möchten sich selbstständig 
machen?
Sie haben Visionen, Mut und 
Durchhaltevermögen?

Dann packen Sie zum Gründer-
tag in der Sachsenlandhalle in 
Glauchau am Samstag, dem  
29. Februar 2020, (mit uns) Ihren 
Koffer und starten durch! 

Expertenwissen, Erfahrungs-
schätze, Informationen und Kon-
takte – all das können Sie mitneh-
men.

FÜR SIE IM GEPÄCK
- Orientierungs- und Erstbera-

tung

- Beratung zur Unternehmens-
nachfolge (für Übergeber und 
Übernehmer)

- Branchenorientierte und 
betriebswirtschaftliche  
Beratung

- Finanzierungs- und  
Fördermittelberatung

- Steuer- und Rechtsberatung
- Beratung zur sozialen  

Absicherung

PROGRAMM
8:30 Uhr 
Einlass
9:00 Uhr 
Eröffnung und Begrüßung 
Carsten Michaelis, Beigeordneter
9:15 Uhr 
Impulsvortrag
Titus Lindl, Gründer und Inhaber 
von WEGVISOR®

9:45 Uhr  
Gründer berichten
10:15 Uhr  
individuelle Beratungsgespräche
13:00 Uhr  
Ende der Veranstaltung

Änderungen vorbehalten

STARTPUNKT
Sachsenlandhalle Glauchau
An der Sachsenlandhalle 3
08371 Glauchau

TICKETS
kostenfrei
keine Anmeldung erforderlich

     Reiseziel Selbstständigkeit
Foto: istock@poba

Kontakt:
Frau Tina Grotz
Stabsstelle Wirtschaftsförde-
rung und Klimaschutz
Telefon: 0375 4402-25118
E-Mail: veranstaltungen@  
 landkreis-zwickau.de

PRESSESTELLE

Reisemesse erneut Besuchermagnet
Partnerlandkreise nutzen diese Tourismusplattform

Die Reisemesse in Zwickau hatte 
ihre Pforten vom 17. bis 19. 
Januar 2020 geöffnet.

Auch in diesem Jahr nahmen 
die Partnerlandkreise des  
Landkreises Zwickau traditionell 
an der Zwickauer Reisemesse 
teil. 

So präsentierten sich die Land-
kreise Kulmbach, Ludwigsburg 
und Darmstadt-Dieburg gemein-
sam mit regionalen Partnern am 
Gemeinschaftsstand und warben 
für einen Besuch ihrer Sehens-
würdigkeiten.

Der Landrat Klaus Peter Schell-
haas aus dem Landkreis 
Darmstadt-Dieburg, der gemein-
sam mit Landrat Dr. Chris-

toph Scheurer die Reisemesse  
eröffnete, nahm gleich die 
Gelegenheit wahr, die Anwe-
senden zu einer Reise in seine  
Heimat einzuladen. 

Gleichzeitig lobte er die Schön-
heiten und die Gastfreundschaft 
der Einwohner des Landkreises 
Zwickau sowie der angrenzen-
den Regionen Erzgebirge und 
Vogtland.

Landrat Klaus Peter Schell-
haas aus dem Landkreis 

Darmstadt-Dieburg und  Landrat 
Dr. Christoph Scheurer auf der 

Reisemesse in Zwickau
Foto: Pressestelle Landratsamt

PRESSESTELLE

Fußball gegen Drogen
Grundschule Hartmannsdorf holte Pokal des Landrates

Am 5. Februar 2020 spielten in 
der Sporthalle am Koberbachzen- 
trum in Werdau, Ortsteil Langen-
hessen, fünf Grundschul-Fußball-
mannschaften aus dem Landkreis 
beim 26. Anti-Drogen-Cup um den 
Wanderpokal des Landrates des 
Landkreises Zwickau. 

Als Sieger ging aus diesem Cup 
die Mannschaft der Grundschule 
Hartmannsdorf hervor.

Den zweiten Platz erkämpfte sich 
die Mannschaft der Grundschule 
Fraureuth. Den Platz drei sicherte 
sich die Nicolai-Grundschule aus 
Zwickau.

Aber nicht nur die Mannschafts-
leistungen wurden geehrt, son-
dern auch Einzelleistungen fan-
den ihre Anerkennung. So wurden 
zusätzlich der „Beste Torschütze“, 
der „Beste Torwart“ und der 
„Beste Spieler“ ausgezeichnet. 

So stellte das Team des Turnier-
siegers auch den besten Spie-
ler Finn Luca Bachmann und 
die zwei besten Torschützen 

Nils Eißmann und Franz Ull-
mann mit jeweils sechs Toren.  
Bester Torwart wurde Till Riedel 
von der  Dr.-Martin-Luther-Grund-
schule Zwickau.

Die Erste Beigeordnete Angelika 
Hölzel nahm in Vertretung des 
Landrates Dr. Christoph Scheurer 
die Auszeichnung vor und gratu-
lierte den jungen Sportlern. 

Die Erste Beigeordnete freute sich mit der Mannschaft aus Hartmannsdorf, 
die das Turnier für sich entscheiden konnte. 

Foto: Pressestelle Landratsamt

Telefon 0371 33200112
E-Mail: amtsblatt@vbs-logistik.net

AMTSBLATT NICHT ERHALTEN?
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AMT FÜR PERSONAL UND ORGANISATION

Landratsamt präsentierte sich gut  
auf der Messe Bildung & Beruf
Viele Schüler und Eltern schauten am Landkreis-Stand vorbei

Am Wochenende des 1. und  
2. Februar 2020 vertrat das Amt 
für Personal und Organisation 
die Verwaltung des Landkreises 
Zwickau auf der Messe Bildung & 
Beruf in der Stadthalle Zwickau.

Am Samstag und Sonntag wurde 
der Stand von jeweils zwei Mitar-
beiterinnen des Amtes und zwei 
Auszubildenden betreut. Der 
Messestand im neuen Design der 
Landkreisverwaltung wurde sehr 
gut von den Ausbildungssuchen-
den frequentiert. Auszubildende 
und Mitarbeiterinnen  waren an 
beiden Tagen quasi von Anfang 
bis zum Ende des Messe-Tages 
im Kontakt  mit deren Besuchern. 

In ihren Gesprächen berichteten 
die Auszubildenden am Stand vol-
ler Begeisterung über ihre Ausbil-
dung in der Verwaltung.

Sogar die Medienvertreter wur-
den auf die aktive Standbetreu-
ung aufmerksam und baten um 
ein Interview. Zunächst sprachen 
sie mit der Amtsleiterin Frau Julia 
Dettke über die derzeitige Arbeits-
kräfte-Bedarfssituation und über 
Stellenausschreibungen.

So informierte sie, dass vergange-
nes Jahr das Landratsamt fast 200 
Stellen öffentlich ausgeschrieben 
hat, davon jedoch nur drei Viertel 
neu besetzt werden konnten. Als 

Hauptgrund führte sie den Fach-
kräftemangel an. Sie informierte 
aber auch, dass befristete Stellen 
unter anderem wegen Elternzeit 
und Krankheit auch Quereinstei-
gern mit artverwandten oder 
auch fachfremden Berufen eine 
gute Chance auf einen Berufsein-
stieg in die Kreisverwaltung bie-
ten, wenn es die jeweilige Aufgabe 
zulässt. 

Jamie Lee Marquardt, in Ausbil-
dung zur Verwaltungsfachange-
stellten, erzählte, wieviel Freude 
ihr der scheinbar „langweilige“ 
Beruf macht und wie abwechs-
lungsreich sie die Einsätze in 
den Ämtern des Hauses findet. 

Sie berichtete, dass sie durch ein 
zweimonatiges Praktikum in der 
Kreisverwaltung zum Beruf gefun-
den hat.

Für Niclas Wegner, der sich für 
eine Ausbildung zum Straßen-

wärter entschieden hat, war die 
breite Palette seines künftigen  
Arbeitsgebietes vom Winterdienst 
auf den Straßen des Landkreises 
bis hin zur Gehölzpflege, und das 
meist an der frischen Luft, ent-
scheidend für seine Berufswahl.

Die Auszubildenden Jamie Lee Marquardt und Niclas Wegner warben aus 
eigener positiver Erfahrung aktiv für eine Ausbildung in der Kreisverwaltung.

Foto: Amt für Personal  und Organisation

AMT FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG UND VERMESSUNG

Gutachterausschuss hat 
neue Vorsitzende
Wechsel erfolgte zum 1. Januar 

Der bisherige Vorsitzende, Herr 
Frank Blechschmidt, wurde am 
18. Dezember 2019 in einer Sitzung 
des Gutachterausschusses feier-
lich verabschiedet. Er übte dieses 
Amt seit 1. Oktober 2016 aus.

Die Abberufung erfolgte auf-
grund beruflicher Veränderung. 
Der Landrat Dr. Christoph Scheu-
rer bestellte zum 1. Januar 2020 
Frau Daniela Martin zur neuen 
Vorsitzenden des Gutachteraus-
schusses.
Die Vermessungsingenieurin ist 
seit fast 20 Jahren mit der Wert- 
ermittlung von Grundstücken 
befasst. 

In der Sitzung des Gutachter-
ausschusses am 23. Januar 2020 
überreichte der Dezernent für 
Bau, Kreisentwicklung, Vermes-
sung, Herr Stefan Matthes, im 
Beisein der zuständigen Amts-
leiterin des Amtes für Ländliche 
Entwicklung und Vermessung, 
Frau Elke Stark, die Bestellungs-
urkunde für Frau Martin. 

Der Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte im Landkreis 
Zwickau ist ein neutrales, vom 
Landkreis Zwickau als Behörde 
weisungsunabhängiges Kolle- 
gialgremium. 

Entsprechend § 192 Baugesetz-
buch (BauGB) und § 2 der Gut-
achterausschussverordnung 
bestellt der Landrat jeweils für 
die Dauer von fünf Jahren den 
Vorsitzenden, seine Stellvertre-
ter und ehrenamtliche weitere 
Gutachter zu Mitgliedern des 
Gutachterausschusses. 

Die ehrenamtlichen Gutachter 
verfügen aufgrund ihrer berufli-
chen Tätigkeit und ihrer langjäh-
rigen Erfahrung über besondere 
Sachkenntnis auf dem Gebiet 
der Grundstückswertermitt-
lung. Der Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte trägt mit 
der Ableitung von Bodenricht-
werten (www.boris.sachsen.
de) sowie der Veröffentlichung 
des Grundstücksmarktberichtes 
wesentlich zur Transparenz des 
Grundstücksmarktes im Land-
kreis Zwickau bei.

Daniela Martin, Vorsitzende 
des Gutachterausschusses

Foto: Amt für Ländliche Ent-
wicklung und Vermessung

GESUNDHEITSAMT

Aufruf
Bestellung des Patientenfürsprechers

Der Landkreis Zwickau beabsich-
tigt, einen Patientenfürsprecher 
für seine stationären psychiatri-
schen Einrichtungen und Kran-
kenhäuser in der Kreistagssitzung 
am 24. Juni 2020 für fünf Jahre zu 
bestellen.

Es handelt sich dabei um eine 
ehrenamtliche Tätigkeit, die ent-
sprechend der Entschädigungs-
satzung des Landkreises Zwickau 
entschädigt wird.

Interessierte mögen sich bitte 
bis zum 19. März 2020 schriftlich 
melden beim 

Landratsamt Zwickau
Gesundheitsamt
Frau Dr. med. Carina Pilling
Sitz: Werdauer Straße 62
Postfach 10 01 76
08067 Zwickau 
oder per 
E-Mail: gesundheit@  
 landkreis-zwickau.de 

Für die Krankenhäuser und andere 
stationäre psychiatrische Einrich-
tungen bestellen die Landkreise 
entsprechend § 4 Sächsisches 
Gesetz über die Hilfen und die 
Unterbringung bei psychischen 
Krankheiten (SächsPsychKG) im 
Benehmen mit der Psychosozia-

len Arbeitsgemeinschaft ehren-
amtliche Patientenfürsprecher, 
die nicht in einer solchen Einrich-
tung tätig sind. 
Der Patientenfürsprecher prüft 
die Wünsche und Beschwerden 
der Patienten und berät diese. 
Bei Bedarf vermittelt er zwischen 
Patienten und Mitarbeitern der 
Einrichtung. 
Der Patientenfürsprecher hat 
Zugang zu allen Bereichen der 
Einrichtungen und zu den Pati-
enten.
Patientenfürsprecher werden für 
maximal fünf Jahre bestellt. Eine 
wiederholte Bestellung ist nicht 
möglich.

JUGENDAMT

Unterhaltsvor-
schussstelle  
geschlossen

Am Donnerstag, dem 12. März 
2020, bleibt die Unterhaltsvor-
schussstelle im Verwaltungszen- 
trum in Zwickau, Werdauer Stra- 
ße 62, aufgrund einer Weiterbil-
dungsveranstaltung geschlossen. 

Antragsformulare zum Unter-
haltsvorschuss sind in den Bür-
gerservicestellen des Landrats- 
amtes in Zwickau, Werdau, 
Glauchau, Hohenstein-Ernstt-
hal und Limbach-Oberfrohna 
erhältlich. 
Ebenso können die Unterlagen 
dort abgegeben werden.

UMWELTAMT

Waldspaziergänge vermeiden!
Orkantief „Sabine“ sorgte für Schäden in Wäldern

Das Umweltamt des Landkreises 
Zwickau warnt aufgrund der Schä-
den, die das Orkantief „Sabine“ 
auch in den Wäldern des Land-
kreises Zwickau hinterlassen hat, 
vorm Betreten von Waldflächen. 
„Der Schadensumfang ist in den 
einzelnen Waldflächen sehr unter-
schiedlich. Es liegen geworfene 
oder gebrochene Bäume einzeln 
oder in sogenannten Nestern auf 
der Waldfläche. Einzelne Bäume 
sind durch den Sturm nur ange-
schoben und stehen schräg oder 
hängen teilweise in anderen Bäu-
men. Bei manchen sind Baumkro-
nen oder Äste angebrochen und 
hängen nur locker am Stamm. Ein 

Umfallen dieser Bäume bzw. das 
plötzliche Abbrechen angebroche-
ner Kronen und Äste ist auch unab-
hängig von Witterungsereignissen 
nicht auszuschließen“, beschreibt 
Brit Wendler, Leiterin des Umwelt- 
amtes die aktuelle Situation.

„Aus Sicherheitsgründen sollte 
vorerst auf Waldspaziergänge 
verzichtet werden. Es besteht 
Lebensgefahr“, so Wendler. „Erst 
wenn das Wurf- und Bruchholz 
aufgearbeitet ist, wird das wie-
der ohne Risiko möglich sein. Wie 
lange die Aufbereitungsarbeiten 
dauern werden, kann derzeit nicht 
eingeschätzt werden.“
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Bekämpfung der Borkenkäfer
Waldschutzsituation erfordert auch 2020 konsequentes Handeln 

Auch im Jahr 2020, dem dritten 
Borkenkäferjahr in Folge, sind 
weiterhin enorme Anstrengun-
gen zur Befallserkennung und 
zur Bekämpfung der Borkenkä-
fer durch die Waldeigentümer in 
ihren Wäldern durchzuführen. 

Im Jahr 2019 weiteten sich die 
Schäden durch Borkenkäfer an 
den Nadelholzarten, insbeson-
dere der Fichte, Kiefer und Lär-
che im Vergleich zu 2018 dras-
tisch aus. Im Herbst 2019 ging 
eine vitale, sehr große Popu-
lation von Borkenkäfern in die 
Überwinterung. Diese hat drei 
Generationen anlegen können. 
Sie droht sich im Jahr 2020 weiter 
auszubreiten. Die damit verbun-
denen wirtschaftlichen Verluste 
und die Beeinträchtigungen bzw. 
Ausfall der Waldfunktionen wären 
immens. Die Bedrohungslage ist 
zum Jahreswechsel 2019/20 grö-
ßer als diejenige zum Jahreswech-
sel 2018/19. Die vorherrschende 
niederschlagsarme, schneefreie 
und milde Winterwitterung kann 
keine Entspannung bewirken. 
Damit ist Potenzial für eine Mas-
senvermehrung der Forstschadin-

sekten im Jahr 2020 vorhanden 
und es ist mit einer flächenhaf-
ten Ausbreitung des Befalls zu 
rechnen. 
Die untere Forstbehörde des 
Landkreises Zwickau weist alle 
Waldbesitzer nochmals auf ihre 
waldgesetzlichen Pflichten hin.
 
Im Rahmen der ordnungsgemä-
ßen Forstwirtschaft, insbeson-
dere nach § 18 Absatz 1 Ziffer 4 
und 5 des Waldgesetzes für den 
Freistaat Sachsen (SächsWaldG) 
besteht daher für jeden Waldbe-
sitzer die Verpflichtung, u. a. der 
Gefahr einer erheblichen Schädi-
gung des Waldes durch tierische 
Forstschädlinge vorzubeugen 
sowie tierische Forstschädlinge 
rechtzeitig und ausreichend 
nach pflanzenschutzrechtlichen 
Vorschriften zu bekämpfen.

Nach der geltenden „Allgemein-
verfügung zur Erfassung und 
Bekämpfung von holz- und rin-
denbrütenden Schaderregern 
(Nadelholzborkenkäfer) im Pri-
vat- und Körperschaftswald“ 
des Landkreises Zwickau, untere 
Forstbehörde vom 6. März 2019 

(Amtsblatt des Landkreises Nr. 
3/2019) ergeben sich für die Wald-
besitzer u. a. folgende besondere 
Verpflichtungen: 

- Die eigenen Nadelholzbe-
stände sind regelmäßig auf 
Befall durch Nadelholzborken-
käfer zu kontrollieren  
(ab 1. Oktober monatlich;  
ab 1. April wöchentlich).

- Die Kontrolle der Waldbe-
stände ist schriftlich zu doku-
mentieren und festgestellter 
Borkenkäferbefall ist sofort 
schriftlich oder elektronisch 
bei der unteren Forstbehörde 
anzuzeigen.

- Ein festgestellter Befall durch 
Nadelholzborkenkäfer ist 
unverzüglich zu bekämpfen 
oder bekämpfen zu lassen  
(z. B. Aufarbeitung und 
Abtransport aus dem Wald). 

- Die sofortige Vollziehung 
der Allgemeinverfügung ist 
angeordnet und die genannten 
Maßnahmen sind daher durch 
den Waldbesitzer umzusetzen. 

- Die untere Forstbehörde 
führt eigene Überwachungs- 
und Kontrollmaßnahmen 
zur Befallserkennung und 
Befallsbekämpfung in den 
Waldbeständen zur Beurtei-
lung der Waldschutzsituation 
mit eigenen Mitarbeitern und 
Forstsachverständigen durch. 

 Diese Forstsachverständigen 
sind Beauftragte der Forstbe-
hörde mit den Befugnissen 
nach § 40 Abs. 6 SächsWaldG. 
Diese Maßnahmen erfolgen 
pfleglich (z. B. Markierung 
von Borkenkäferbefall mittels 
Farbspray) und unterstützen 
die Waldeigentümer bei der 
Befallserkennung. 

 Diese Überwachungs- und 
Kontrollmaßnahmen durch 
die untere Forstbehörde sind 
durch den Waldbesitzer zu 
dulden.

Die Waldbesitzer sind selbst für 
die Maßnahmen zur Erfassung 
und Bekämpfung der Nadelholz-
borkenkäfer zuständig und ver-
antwortlich.

Bei der Aufbereitung des Holzes 
sind die Unfallverhütungsvor-
schriften unbedingt zu beachten. 
Die Waldbesitzer können sich 
hinsichtlich der Schadholzauf-
bereitung von den Revierförstern 
des Staatsbetriebes Sachsenforst 
beraten lassen.
 
Bei forstrechtlichen Fragen oder 
Fragen zum Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln erfolgt die 
Beratung durch die untere Forst-
behörde. 

Borkenkäferbefall
Foto: untere Forstbehörde

UMWELTAMT

Schnittverbotszeitraum beachten!
Schneiden von Hecken, Sträuchern und Bäumen ist in der Vegetationszeit verboten

Bald beginnt wieder die Gartensai-
son. In diesem Zusammenhang 
weist die untere Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Zwickau 
auf Folgendes hin:

Es ist gesetzlich verboten, in der 
Vegetationszeit zwischen dem 1. 
März und dem 30. September 
Gehölze wie beispielsweise Bäume, 
Hecken, Sträucher oder Gebüsche 
abzuschneiden, auf den Stock zu 
setzen oder zu beseitigen. Dies 
ergibt sich aus § 39 Absatz 5 Num-
mer 2 Bundesnaturschutzgesetz.

Zulässig sind schonende Form- 
und Pflegeschnitte zur Beseiti-
gung des jährlichen Zuwachses 

der Pflanzen oder zur Gesunder-
haltung von Bäumen.

Nähere Informationen sind bei der 
unteren Naturschutzbehörde des 
Landratsamtes Zwickau erhält-
lich oder können auf der Internet-
seite des Landratsamtes Zwickau, 
Umweltamt, nachgelesen werden. 

Es handelt sich bei dem Verbot 
um eine Vorschrift des allgemei-
nen Artenschutzes, mit der ein 
Mindestschutz der auf Gehölze 
angewiesenen Tierarten erreicht 
werden soll.
Eine Befreiung vom Schnittverbot 
in der Vegetationszeit kann von 
der unteren Naturschutzbehörde 

des Landratsamtes auf Antrag 
erteilt werden, wenn Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Inte-
resses oder eine unzumutbare 
Belastung im Einzelfall vorliegen. 
Dies muss ausreichend begründet 
sein. Der Antrag kann formlos bei 
der unteren Naturschutzbehörde 
gestellt werden.
In den meisten Städten und 
Gemeinden des Landkreises 
Zwickau gibt es auch Gehölz- oder 
Baumschutzsatzungen. Diese sind 
unabhängig von der allgemeinen 
Verbotsregelung des § 39 Bundes-
naturschutzgesetz zu beachten. 
Deshalb ist es ratsam, sich zuerst 
bei der zuständigen Stadt oder 
Gemeinde nach der Notwendig-
keit einer Fällgenehmigung zu 
erkundigen.

Wer dennoch ohne die erforderli-
chen Zustimmungen der Behörde 
gegen die vorgenannten Grund-
sätze verstößt, begeht eine Ord-
nungswidrigkeit. Diese kann mit 
einem Bußgeld von bis zu  10.000 
EUR geahndet werden.

Amseln im Nest
Foto: J. Schaarschmidt,  

untere Naturschutzbehörde 
Landkreis Zwickau 

STABSSTELLE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND KLIMASCHUTZ

Sprechtag der Handwerkskammer  
Chemnitz
Anmeldung ist unbedingt erforderlich

Die Handwerkskammer Chem-
nitz, Außenstelle Zwickau, führt 
im Landratsamt Zwickau, Dienst-
sitz Glauchau, Gerhart-Haupt-
mann-Weg 2, Raum 221, am 
Donnerstag, dem 12. März  2020 
von 10 bis 14 Uhr, eine kosten-
freie Sprechzeit für Inhaber eines 
Handwerksbetriebes oder Perso-
nen, die ein Handwerksunterneh-
men gründen oder übernehmen 
wollen, durch.

Das Angebot  erstreckt sich unter 
anderem auf folgende Themen-
gebiete und Leistungsangebote:

- betriebswirtschaftliche Fragen
- Existenzgründungen - Schritte 

in die Selbstständigkeit 
- Unternehmensübergabe und 

-übernahme im Handwerk/
Unternehmensnachfolge

- Förderprogramme (EU, Bund, 
Länder) und Finanzierungs-

möglichkeiten für das Vorha-
ben

Eine Anmeldung ist unbedingt 
erforderlich.

Terminvereinbarung:
Handwerkskammer Chemnitz 
Außenstelle Zwickau
Edisonstraße 1
08064 Zwickau
Ansprechpartnerin: 
Frau Gabi Hilbert 
Telefon:  0375 787056
E-Mail: g.hilbert@ 
 hwk-chemnitz.de

Landratsamt Zwickau
Ansprechpartnerin:  
Frau Tina Grotz 
Telefon: 0375 4402-25118
E-Mail: wirtschaft@ 
 landkreis-zwickau.de

Telefon: 0371 33200112
E-Mail: amtsblatt@vbs-logistik.net

AMTSBLATT 
NICHT ERHALTEN?
Telefon 0371 33200112
E-Mail: amtsblatt@vbs-logistik.net

AMTSBLATT NICHT ERHALTEN?
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TOURISMUSREGION ZWICKAU E. V.

Starker  
Messeauftritt 
Tourismusregion Zwickau e. V.  
präsentierte sich als Partnerregion  
auf der Internationalen Grünen Woche

Vom 17. bis 26. Januar 2019 fand 
in Berlin die weltgrößte Messe für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Gartenbau statt. 

Der Tourismusregion Zwickau e. V. 
präsentierte sich gemeinsam 
mit den Kooperationspartnern 
Chemnitzer Wirtschaftsförde-
rungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH und dem Rochlitzer 
Muldental auf der Internationa-
len Grünen Woche mit einem 
großzügigen und ansprechenden 
Messeauftritt am Sachsen-Stand. 
Verschiedene Vermarkter gaben 
dabei einen Einblick in die kuli-
narische Vielfalt der Region. 
Aus dem Landkreis Zwickau 
war die Mühlenbäckerei Clauß 
mit ihren Brotspezialitäten 
und der Hofladen Vogel mit 
Holunderprodukten aus Nie-
derfrohna am Stand vertreten.  

Direktanbieter aus Chemnitz 
waren am Stand Feine Sachen/ 
Eierlikörz und die Kaffeerösterei 
Bohnenmeister. Rochlitz war am 
Stand mit dem Rochlitzer Berg-
geist - einem Kräuterlikör- ver-
treten.

Der gemeinsame Messeauftritt 
war sehr erfolgreich. Es wurden 
viele Gespräche mit potentiellen 
Gästen geführt. Das Prospekt-
material der Tourismusregion 
Zwickau war stark nachgefragt 
und besonders das Kartenma-
terial, wie die Rad- und Wander-
karte, stieß auf große Nachfrage. 
Auch für die Vermarkter am 
Stand war die Messe sehr erfolg-
reich. So äußerte sich Roman 
Clauß, Geschäftsführer der Müh-
lenbäckerei Clauß GmbH, zum 
Messeauftritt der Bäckerei: „Es 
bestand ein riesiges Interesse zur 

Aufklärung in Bezug auf unsere 
handwerklichen Brote und Bröt-
chen. Das besondere Augenmerk 
lag auf den qualitativ hochwerti-
gen Inhaltsstoffen.“

Das Rochlitzer Muldental prä-
sentierte auf der Grünen Woche 
erstmals die neue Broschüre 
„Genussmomente - Kulinari-
scher Streifzug zwischen Mulde, 
Striegistal und Kohrener Land“, 
welche durch eine LEADER-För-
derung umgesetzt wurde.

Besonderheit in diesem Jahr war, 
dass sich die Region als Partner-
region präsentierte und dabei 
den Ländertag, den 20. Januar 
2020, kulturell und inhaltlich 
komplett gestaltete. 

Auch der Ländertag war ein voller 
Erfolg. Mit kulturellen Highlights 

wie der Vocalgroup aus Walden-
burg,  Anasages aus Chemnitz 
und dem Akkordeonorchester 
der Musikschule Mittelsachsens 
wurde den Gästen bereits tags-
über ein abwechslungsreiches 
Programm geboten. 

Landrat Dr. Christoph Scheurer 
eröffnete gemeinsam mit Sören 
Uhle, dem Geschäftsführer der 
Chemnitzer Wirtschaftsförde-
rungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH, mittags den Län-
dertag. Künstler Jens Oehme 
spannte den Bogen zur Indus-
triekultur und erstellte live auf 
der Grünen Woche kleine Kunst-
werke aus Rochlitzer Porphyr für 
die Besucher. 

In der Showküche der kleins-
ten Schokoladenmanufaktur 
Deutschlands Choco del Sol 

zauberte Koch Robby Höhne 
Köstlichkeiten. 

Abends zum Länderabend prä-
sentierte sich die Region vor 
hochrangigen Politikern und 
geladenen Gästen des Sächsi-
schen Staatsministeriums für 
Energie, Klimaschutz, Umwelt 
und Landwirtschaft ebenfalls 
mit einem erstklassigen Kul-
turprogramm wie den Swing 
Serenaders, dem Quartett des 
Robert-Schumann-Konservatori-
ums Zwickau, dem Theater Ana-
sages und der Chemnitzer Band 
Meniak. 

Wie bereits den ganzen Tag wur-
den die Themen „Jahr der Indus-
triekultur 2020“ und „BOOM. 500 
Jahre Industriekultur in Sach-
sen“ thematisch in den Fokus 
gerückt.

Eröffnung des Ländertages auf der Grünen Woche in Berlin 
Foto:  Tourismusregion Zwickau e. V.

STADTVERWALTUNG KIRCHBERG

Ein Tag im Zeichen Christoph Graupners
Junge Solisten gesucht

Am Freitag, dem 25. Septem-
ber 2020, findet in Kirchberg ein 
ganz besonderer Wettbewerb 
statt. Verliehen wird der Chris-
toph-Graupner-Kunstpreis im 
Fach Musik. Mit diesem begehr-
ten Musikpreis ehrt die Stadt 
einen ihrer Söhne im besonderen 
Maße. Aufgerufen sind nun junge, 
talentierte Musiker, die sich bis 
Ende Mai bewerben können.

Maximal 20 junge Solisten aus 
Sachsen, Thüringen und Bayern 
können am 25. September in der 
Geburtsstadt des Komponisten 
Christoph Graupner ihre Bei-
träge - instrumental und vokal 
mit Begleitung - einer Fachjury 
vortragen.

15 bis 20 Minuten hat jeder Teil-
nehmer Zeit, sein Können unter 
Beweis zu stellen. Einzige Bedin-
gung: Es muss mindestens ein 

Werk von Christoph Graupner 
oder ein Werk aus seiner Zeit 
gespielt werden. Weitere Werke 
sind frei wählbar. 
Da die Teilnehmerzahl auf maxi-
mal 20 Personen begrenzt ist, 
wird die Jury bis zum 20. Juni 2020 
bereits eine Vorauswahl treffen. 
Das Können der jungen Solisten 
wird natürlich auch belohnt. Ins-
gesamt steht ein Preisgeld von  
2.500 EUR zur Verfügung.

WIE GELINGT NUN DIE  
TEILNAHME? 

Zusammen mit dem Anmeldefor-
mular müssen die Musiker ihr Foto 
und ihren musikalischen Lebens-
lauf einreichen. Sie sollen am  
25. September das 14. Lebens-
jahr erreicht und das 21. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. 
Bis zum 20. Juni 2020 werden 
sie schriftlich benachrichtigt, 

ob sie für den Wettbewerb am 
25. September 2020 ausgewählt 
worden sind.
 
Anmeldeschluss für die Bewer-
bungen ist der 31. Mai 2020 
(Poststempel).

Der Christoph-Graupner-Kunst-
preis wird seit 1992 vergeben. 
Er wird gegenwärtig vom Land-
kreis Zwickau alle zwei Jahre 
mit wechselnder Sparten-Aus-
schreibung für verschiedene 
Genres der Kunst und Musik aus-
geschrieben. Die Stadt Kirchberg 
wurde mit der Organisation der 
Preisvergabe für den Musikpreis 
beauftragt.

Die detaillierte Ausschreibung 
und das Anmeldeformular ist zu 
finden unter www.kirchberg.de.

KASSENÄRZTLICHE VEREINIGUNG SACHSEN

Bereitschaftspraxis am Rudolf Virchow 
Klinikum Glauchau
Öffnungszeiten 

Die Kassenärztliche Vereinigung 
Sachsen informiert, dass die 
Bereitschaftspraxis am Rudolf 
Virchow Klinikum Glauchau zu 
folgenden Öffnungszeiten aufge-
sucht werden kann:

Mittwoch und Freitag  
14 bis 19 Uhr
Wochenende, Feiertage,
Brückentage   
9 bis 19 Uhr

Um auch außerhalb der üblichen 
Sprechzeiten von Arztpraxen medi-
zinische Versorgungsangebote 
vorzuhalten, werden an bestimm-
ten Kliniken Bereitschafts- 
praxen eingerichtet. Diese Pra-
xen - oft auch als „Protalpraxen“ 
bezeichnet - dienen der Behand-
lung von Patienten mit nicht 
lebensbedrohlichen Beschwer-
den, die normalerweise tagsüber 

eine Arztpraxis aufsuchen würden, 
die Behandlung aber aus medizi-
nischen Gründen nicht bis zum 
nächsten (Werk-)Tag warten kann.

Übersicht der sächsischen Bereit-
schaftspraxen mit aktuellen Öff-
nungszeiten unter

h t t p s : / / w w w. k v s - s a c h s e n .
de/buerger/bereitschaftspra-
xen-der-kv-sachsen/#c6787681

Informationen zur Bereitschafts-
dienstreform: 

h t t p s : / / w w w. k v s - s a c h s e n .
de/ journalisten/ informatio-
nen-zur-bereitschaftsdienstform/

Bundesweite Umkreissuche 
Bereitschaftspraxen:

www.116117.de
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CHRISTOPH-GRAUPNER-GYMNASIUM (CGG) KIRCHBERG

Tag der offenen Tür am 
Christoph-Graupner- 
Gymnasium Kirchberg
Schüler präsentierten Ergebnisse der Projekttage

Das Kirchberger Christoph- 
Graupner-Gymnasium lud am 
Samstag, dem 1. Februar 2020, 
zum alljährlichen Tag der offenen 
Tür ein. Im Vorfeld fanden vom 
29. bis 31. Januar traditionell 
die Projekttage statt, an denen 
sich die Schüler ihren Interessen 
widmen und fächerverbindend 
ihr Potential ausschöpfen konn-
ten. Zusammen mit Lehrern und 
externen Partnern bildeten sich 
die Schüler auf mehreren Fach-
gebieten weiter und erarbeiteten 
Präsentationen, Theater-  sowie 
Ausstellungsstücke.

Jüngeren Schülern bot sich 

die Möglichkeit, in die Vielfalt 
verschiedener Sprachen ein-
zutauchen und unter anderem 
Spanisch-Schnupperkurse zu 
besuchen. Die Sechst- und Siebt-
klässler konnten im Anschluss 
daran bereits einige Sätze in 
der Fremdsprache formulieren,  
die sie am Tag der offenen Tür 
stolz präsentierten. Ein weiteres 
Highlight war das in englischer 
Sprache aufgeführte Puppen-
theater, welches durch das Pup-
pentheater Zwickau unterstützt 
wurde.

Auch die Naturwissenschaften 
kamen nicht zu kurz. Die pro-

jektleitenden Lehrer haben sich 
außerhalb des Lehrplans neuen 
Themengebieten zugewandt und 
gemeinsam mit interessierten 
Schülern zum Beispiel mit Was-
serraketen und Stratosphären-
ballons experimentiert.

Währenddessen nutzten die 
Schülerfirmen der Jahrgangs-
stufe 11 – „headless.cgg“ und 
„b(e)right“ – die drei Tage, um 
ihre Produkte fertigzustellen 
und am Samstag zum Verkauf 
anzubieten.

Die Bläserklasse 5 verbrachte die 
Tage mit intensivem Proben und 

stellte ihr musikalisches Können 
am Samstag zur Schau. In den 
Räumlichkeiten der Schule fan-
den zudem weitere Vorführun-
gen und Angebote zum Mitma-
chen statt. Des Weiteren konnten 
sich die Schüler im Nähen und 
Sticken ausprobieren oder am 
PC programmieren. 

Bei einem Rundgang durch das 
moderne Schulhaus und die 
Fachkabinette konnten sich 
Interessierte bei den Fachlei-
tern Informationen rund um die 
vertieft sprachliche Ausbildung 
nach § 4 Schulordnung Gymna-
sien Abiturprüfung (SOGYA) oder 

zum Besuch der Bläserklasse ein-
holen.

Der Tag der offenen Tür war wie-
der ein riesiger Erfolg, was nicht 
zuletzt am Andrang der Inter-
essenten und am Einsatz aller 
Beteiligten lag. Die Lehrer und 
Schüler des CGG bedanken sich 
recht herzlich für das zahlrei-
che Erscheinen und hoffen auch 
nächstes Jahr auf ein reges Inte-
resse.

Julie Schettler, Antonia Weck, Dorothea 
Schöniger – Jahrgangsstufe 11
Projektwochen-Journalisten CGG 
Kirchberg

Die Bläserklasse 5 stellte ihr musikalisches Können 
zum Tag der offenen Tür unter Beweis. 

Foto: Michelle Seidel

Am Samstag, dem 7. März 2020, 
findet in der Zeit von 10 bis 13 
Uhr im Beruflichen Schulzen- 
trum für Wirtschaft, Ernährung 
und Sozialwesen Lichtenstein  
in der Außenstelle Meerane, 
Pestalozziplatz 4, der Tag der 
offenen Tür statt. 

Dieser gewährt vielfältige Ein- 
blicke in den Schulalltag vor Ort.

Die Besucher können sich über 
die gegebenen Möglichkeiten der 
Ausbildung im sozialen und pfle-
gerischen Bereich informieren. 

Neben der studienqualifizieren-
den Ausbildung an der Fach- 

oberschule mit den drei Fach-
richtungen 

„Gesundheit und Soziales“,
„Agrarwirtschaft, Bio-und 

Umwelttechnologie“ und 
„Wirtschaft und Verwaltung“

können sich die Interessenten 
mit der Ausbildung zur/zum 
„Staatlich geprüften Sozialassis-
tentin/Sozialassistent“ sowie mit 
der Ausbildung zur/zum „Staat-
lich anerkannten Erzieherin/
Erzieher“ bekannt machen. 

Letztere ist seit 2019 in Meerane 
auch berufsbegleitend möglich. 

Selbstverständlich können sich 
die „Meeraner Gäste“ auch zu 
den Ausbildungsmöglichkeiten 
an den beiden weiteren Schul-
standorten - Lichtenstein und 
Wilkau-Haßlau - zum Beispiel 
über den neuen Beruf „Pflege-
fachfrau/Pflegefachmann“ Aus-
künfte einholen.

An diesem Tag werden auch 
Kinderbetreuung für die jüngs-
ten Gäste, Trommeln auf unge-
wöhnliche Art, Klanggeschich-
ten und Weiteres angeboten.  

Für das leibliche Wohl wird 
gesorgt.

JAGDVERBAND REGION ZWICKAU E. V.

Einladung
Jahreshauptversammlung des Jagdverbandes  
Region Zwickau e. V

Am Samstag, dem 28. März 
2020, findet um 9 Uhr im Agrar-
hof Gospersgrün, Schulstra- 
ße 1, 08427 Fraureuth, Ortsteil  
Gospersgrün, die Jahreshaupt-
versammlung des Jagdverban-

des Region Zwickau e. V. statt. 

Die Mitglieder des Jagdverbandes 
sind hierzu eingeladen.

BERUFLICHES SCHULZENTRUM (BSZ) FÜR WIRTSCHAFT, ERNÄHRUNG UND 
SOZIALWESEN LICHTENSTEIN,  AUSSENSTELLE MEERANE

Soziale Berufe sind „in“ -  
Wer will Erzieher oder Pflegefachkraft werden?
Tag der offenen Tür in der Außenstelle  
des Beruflichen  Schulzentrums Lichtenstein in Meerane

VERKEHRSVERBUND MITTELSACHSEN

Eine Karte für die Eisenbahn 
Sächsische Verkehrsverbünde bieten Überblick  
für den gesamten Freistaat

Die fünf sächsischen Verkehrsver-
bünde haben ihren gemeinsamen 
Schienennetzplan auf den neues-
ten Stand gebracht. „Eisenbahnen 
in Sachsen“ bietet einen Überblick 
über alle Bahn-Strecken im Frei-
staat sowie Informationen zu Tari-
fen und Kontaktmöglichkeiten. 
Die kompakte Karte ist ab sofort 
bei allen Verkehrsverbünden 
und den Servicestellen kostenfrei 
erhältlich und hängt an Bahnhö-
fen und in den Zügen aus.

Auf der Rückseite der Karte finden 
sich Informationen zu den Ver-
kehrsverbünden und Hinweise zu 
günstigen Tickets. Auf der Karte 
zeigen die Verbünde wofür sie 
stehen und was ihre Aufgabe ist: 
Busse und Bahnen in ihren Gebie-
ten besser zu verknüpfen und 
mit einem Ticket alles fahren zu 
können. Für Fahrten durch den 
Freistaat gibt es eine Auswahl 
an Fahrkarten, die kurz erläutert 
wird. Für umfassende Informa-
tionen sind alle Kontaktdaten 
der Unternehmen und Verbünde 
angegeben. So wird das Umstei-
gen auf Bus und Bahn in ganz 
Sachsen einfacher und übersicht-
licher, denn auf den Gleisen ist 
es bunt geworden: Heute sind in 
Sachsen 14 Bahngesellschaften 
unterwegs. Die Eisenbahn-Karte 
unterstreicht die gewohnt enge 
Zusammenarbeit der Verbünde: 

Neben  der Netzkarte kooperieren 
die Verbünde beim landesweiten 
AzubiTicket, den SchülerFreizeitTi-
ckets und FerienTickets sowie bei 
der Vermarktung der PlusBus-Li-
nien. Zudem entwickelt das neu 
geschaffene Kompetenzcenter 
Sachsen-Tarif in enger Zusammen-
arbeit aller Verbünde und dem 
Staatsministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr einen einheit-
lichen Dach-Tarif für ganz Sachsen.

Alle Informationen zu Fahrplänen 
und Tarifen gibt es bei den säch-
sischen Verkehrsverbünden und 
Bahnen und im Internet unter 
www.mdv.de, www.vms.de, www.
vvo-online.de, www.vogtlandaus-
kunft.de und www.zvon.de

DAS NÄCHSTE
AMTSBLATT  
ERSCHEINT AM 
20. MÄRZ 2020.

Redaktionsschluss 
ist am 3. März 2020.
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VOLKSHOCHSCHULE ZWICKAU

Programmangebot Ende Februar und März
NEU: ZWEI VORTRÄGE ZU HOCHSENSIBILITÄT  
  
Ist Ihnen diese Welt auch manchmal zu laut, zu schnell, zu 
oberflächlich? Sie möchten manchmal einfach aussteigen? 
Dann sind Sie möglicherweise hochsensibel. Schätzungen 
zufolge betrifft das etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölke-
rung. Dabei ist Hochsensibilität keine Diagnose, sondern 
ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. Hochsensible 
Menschen haben oft eine feine Wahrnehmungsgabe. 
Gleichzeitig sind sie schneller von Sinnesreizen überflutet 
als andere Menschen. Sie benötigen daher mehr Möglich-
keiten zum Rückzug. In einem Grundlagen-Vortrag am  
19. März 2020, 18:00 bis 20:15 Uhr in Zwickau wird Hoch-
sensibilität aus wissenschaftlicher Perspektive erläutert. Sie 
erfahren, was mit Hochsensibilität als Persönlichkeitseigen-
schaft verbunden ist und welche Konsequenzen sich für die 
Gesundheit ergeben können.
Am 26. März 2020, 18:00 bis 20:15 Uhr werden in einem 
zweiten Vortrag einige Möglichkeiten vorgestellt, mit denen 
hochsensible Menschen ihre Psyche im Gleichgewicht hal-
ten können.

WEITERE KURSE ZU GESELLSCHAFTLICHEN THEMEN:

Neu: Steuererklärung leicht gemacht       
ab  4. März 2020, 17:00 bis 19:00 Uhr in Zwickau
Kurs für ältere Kraftfahrer   
ab 10. März 2020, 15:00 bis 17:15 Uhr in Crimmitschau
ab 16. März 2020, 17:00 bis 19:15 Uhr in Werdau
Frauen wieder ran ans Steuer
ab 14. März 2020, 9:00 bis 11:15 Uhr in Zwickau
Neu: „Wer seid Ihr?“ - Theaterstück  
am 27. Februar 2020, 19:30 bis 21:30 Uhr in Zwickau
Neu: Wanderung auf den Spuren historischer Dorf-
strukturen in Wiesenburg
am 28. März 2020, 10:00 bis 14:00 Uhr Treffpunkt: Wiesenburg
Big Data - Was unsere Daten über uns verraten 
am 19. März 2020, 18:00 bis 20:00 Uhr in Hohenstein-Ernstthal
Neu: Fake News im Internet - Faktencheck im Selbst-
versuch
am 3. März 2020, 18:00 bis 20:00 Uhr in Zwickau
Neu: Erleben wir das Ende des Kapitalismus?- Mega-
trends der Zukunft
am 24. März 2020, 19:00 bis 21:00 Uhr in Zwickau
Neu: Gefühle in Zeiten des Kapitalismus 
am 5. März 2020, 20:00 bis 21:30 Uhr im Livestream
Neu: „Heimatschutz“ oder „Naturschutz“? - Zukunfts-
fragen in Sachsen
am 19. März 2020, 19:00 bis 21:00 Uhr in Lichtenstein
Neu: Iran und die Krisenregionen im Nahen und Mitt-
leren Osten
am 9. März 2020, 19:00 bis 21:00 Uhr in Werdau
Neu: Menschenrechtsschutz in Europa  
am 18. März 2020, 19:30 bis 21:00 Uhr im Livestream
Neu: Vertrauensfrage: Zur Krise des heutigen Parla-
mentarismus 
am 11. März 2020, 19:30 bis 21:00 Uhr im Livestream
Whisky-Seminar: Edradour   
am 6. März 2020, 18:00 bis 21:45 Uhr in Zwickau

WEITERE KURSE RUND UM PC UND SMARTPHONE:

Neu: iPhone-Grundkurs    
ab 4. März 2020, 09:30 bis 11:30 Uhr in Glauchau
Smartphone Grundkurs    
ab 5. März 2020, 17:00 bis 19:15 Uhr in Neukirchen
ab 18. März 2020, 14:00 bis 16:15 Uhr in Kirchberg
ab 23. März 2020, 14:00 bis 16:15 Uhr in Zwickau
Computer - Grundkurs und Einführung ins Internet
ab 3. März 2020, 18:00 bis 20:15 Uhr in Wilkau-Haßlau
Gekonnt fotografieren, Bilder gestalten - Grundkurs
ab 26. Februar 2020, 17:45 bis 20:00 Uhr in Zwickau
Tabellenkalkulation mit Excel – Grundkurs 
ab 3. März 2020, 17:00 bis 20:15 Uhr in Werdau
Xpert Business Finanzbuchführung 1  
ab 25. Februar 2020, 17:30 bis 19:45 Uhr in Zwickau
Xpert Business Lohn und Gehalt 2  
ab 9. März  2020, 17:30 bis 19:45 Uhr in Zwickau

ITALIENISCH FÜR ANFÄNGER

Der Kurs ab 5. März 2020, 18:15 bis 19:45 Uhr in Zwickau 
richtet sich an diejenigen, die diese Sprache noch nicht ken-
nen und sie auf eine unterhaltsame und entspannte Weise 
lernen wollen. Durch Lesen, Diktate, Übungen und Lernspiele 
erwerben Sie Grundkenntnisse zur Bewältigung einfacher 
Alltagssituationen sowie einfache grammatikalische Kennt-
nisse. Zudem erleben Sie die besondere Musikalität der Spra-
che. Am Ende dieses Kurses können Sie sich und andere vor-
stellen, nach Informationen fragen, im Restaurant bestellen 
und einfache Gespräche mit Muttersprachlern führen.

WEITERE SPRACHKURSE:

Neu: Arabisch für Anfänger   
ab 3. März 2020, 18:45 bis 20:15 Uhr in Zwickau
Deutsch als Fremdsprache für Anfänger  
ab 3. März 2020, 17:00 bis 20:00 Uhr in Zwickau
Deutsch als Fremdsprache  - Intensivkurs B1 
ab 2. März 2020, 17:00 bis 20:00 Uhr in Zwickau
Englisch für Anfänger    
ab 5. März 2020, 17:00 bis 18:30 Uhr in Wilkau-Haßlau
ab 6. März 2020, 16:30 bis 18:00 Uhr in Glauchau
Englisch für Anfänger am Vormittag  
ab 27. Februar 2020, 10:00 bis 11:30 Uhr in Wildenfels
ab 3. März 2020, 10:00 bis 11:30 Uhr in Zwickau
Englisch für Reiselustige   
ab 4. März 2020, 16:00 bis 17:30 Uhr in Limbach-Oberfrohna
Neu: Italienisch Auffrischungskurs  
ab 16. März 2020, 18:00 bis 19:30 Uhr in Glauchau
Russisch für Anfänger    
ab 4. März 2020, 18:30 bis 20:00 Uhr in Zwickau
Schwedisch für Anfänger   
ab 3. März 2020, 17:00 bis 18:30 Uhr in Zwickau
Spanisch für Anfänger    
ab 3. März 2020, 17:00 bis 18:30 Uhr in Lichtenstein
Neu: Türkisch ist Geschmackssache - kombinierter 
Sprach- und Kochkurs
ab 25. Februar 2020, 17:30 bis 19:00 Uhr in Zwickau

NEU: VEGGIE CAKE-MAKERS - VEGANER KUCHEN/ 
TORTEN BACKEN

Haben Sie Lust auf Alternativen zu Milch- und Eiprodukten 
bei süßen Köstlichkeiten?
Im Kurs am 10. März 2020, 14:00 bis 17:00 Uhr in Harten-
stein lernen Sie süße vegane Rezepte kennen. Es beginnt 
bei der Herstellung der Teige/Massen und endet beim 
geschmackvollen Ausdekorieren. Getränke (Wasser, Kaffee) 
und Gebäck gibt es zum Probieren vor Ort. Jeder Teilnehmer 
kann sein Hergestelltes mit nach Hause nehmen.

WEITERE KURSE RUND UMS THEMA ERNÄHRUNG:

Idealgewicht - FDH war gestern - natürlich abnehmen 
ohne zu hungern
am 2. März 2020, 16:00 bis 20:00 Uhr in Wilkau-Haßlau
Indisches Ostermenü 
am 26. März 2020, 18:00 bis 22:00 Uhr in Oberlungwitz

GRUNDKURS - SALSA, BACHATA UND MERENGUE

Diese drei Latin-Tänze haben ihre Wurzeln in Kuba und der 
Dominikanischen Republik. Sie sind Bestandteil der dorti-
gen Kultur und Ausdruck der Lebensfreude. Aber auch hier 
haben diese Tänze viele Freunde gewonnen. 
Ziel der Kurse ab 2. März 2020, 16:30 bis 17:30 Uhr in 
Zwickau und ab 10. März 2020, 16:00 bis 18:00 Uhr 
in Lichtenstein sind Entspannung und Spaß am Tanz - 
und wer eine Salsa-Tanzparty besucht, wird nicht mehr  
nur zuschauen! Teilnehmen kann jeder Mann und  
jede Frau.

WEITERE GESUNDHEITSKURSE:

Fit für den Alltag - Ganzkörperkräftigung 
ab 18. März 2020, 17:15 bis 18:15 Uhr in Wilkau-Haßlau

Hatha Yoga Grundkurs    
ab 3. März 2020, 17:00 bis 18:30 Uhr in Werdau
NIA® - Tanzfitness    
ab 17. März 2020, 19:00 bis 20:15 Uhr in Hohenstein-Ernstthal
Orientalischer Tanzkurs zu Popmusik
ab 5. März 2020, 17:30 bis 19:00 Uhr in Limbach-Oberfrohna
ROXX - The real Boxworkout   
ab 19. März 2020, 19:00 bis 20:00 Uhr in Wildenfels/Wiesen
Rücken- und Nackenfit    
ab 26. Februar 2020, 17:15 bis 18:45 Uhr in Zwickau 
Rueda de casino - Salsa Paar- und Gruppentanz 
ab 2. März 2020, 17:45 bis 18:45 Uhr in Zwickau
Spiralstabilisation der Wirbelsäule  
ab 26. Februar 2020, 19:00 bis 20:30 Uhr in Zwickau
Zumba® Fitness Gold    
ab 24. Februar 2020, 17:00 bis 18:00 Uhr in Crimmitschau

NEU: QUILTEN/PATCHWORK 

Quilten ist ein jahrhundertealtes Handwerk. Ein Quilt 
(deutsch: Steppdecke) ist eine wattierte, aus drei mitein-
ander versteppten Lagen bestehende Patchworkdecke. 
Die wunderschönen geometrischen Muster wurden frü-
her von Hand, heute vorwiegend mit der Nähmaschine 
ausgeführt. Zum Inhalt des Kurses gehört die Vermittlung 
der Grundtechniken des Quiltens, von der Stoffauswahl 
über das Entwerfen und Nähen der Musterblöcke bis zum 
Steppen. Im Vordergrund steht dabei ab 19. März 2020, 
18:00 bis 20:15 Uhr in Zwickau die Freude und Begeis-
terung an der kreativen Gestaltung mit Stoffen. Jeder 
Teilnehmer fertigt bis zum Ende des Kurses ein bis zwei 
Stücke (z. B. Kissen, Tischläufer, Wandbild oder Platzset). 

WEITERE KURSE:

Neu: Eine besondere Puppe selbst herstellen 
ab 24. März 2020, 16:00 bis 17:30 Uhr in Zwickau
Nähkurs für Einsteiger    
ab 24. März 2020, 15:30 bis 18:30 Uhr in Zwickau
Öl- und Acrylmalerei für Anfänger und Fortgeschrittene
ab 2. März 2020, 18:00 bis 19:30 Uhr in Fraureuth
ab 4. März 2020, 17:30 bis 19:00 Uhr in Wilkau-Haßlau
Töpfern und Modellieren im Frühling  
ab 5. März 2020, 17:00 bis 19:15 Uhr in Werdau

Foto: privat

Zertifiziert nach QESplus, zertifiziertes Sprachprüfungs-
zentrum telc.
Besuchsanschrift: Werdauer Straße 62
   Verwaltungszentrum
   Haus 5, Eingang B, 2. Obergeschoss
   08056 Zwickau
Postanschrift:  Landkreis Zwickau, Volkshochschule
   PF 10 01 76, 08067 Zwickau
Telefon:   0375 4402-23801
Fax:   0375 4402-23809
E-Mail:   vhs@landkreis-zwickau.de
Internet:   www.vhs-zwickau.de
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag:
   09:00 bis 12:00 Uhr und
   13:00 bis 17:30 Uhr,
   weitere Termine nach Vereinbarung. 
Informationen sind in den Bürgerservicestellen des 
Landratsamtes erhältlich. 
Dort besteht auch die Möglichkeit der Anmeldung.
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Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum 
Schloss Blankenhain 
lädt ein
Sonderführungen im März 

Das Deutsche Landwirtschafts-
museum Schloss Blankenhain 
lädt am 1. März 2020 um 14:00 
Uhr unter dem Thema „Wälder, 
Ställe, Felder“ zu einer  Sonn-
tagsführung zur historischen  
Rittergutswirtschaft ein.

Am 8. März 2020, 14:00 Uhr  
können Interessierte zum Thema 
„Vom Motortragpflug zum ZT 300“ 
an einer Führung zur Traktorenge-
schichte teilnehmen. 

In der Zeit von 13:00 bis 15:00 
Uhr finden am 22. März 2020 

unter dem Motto „Im Märzen der 
Bauer …“ die Sonderführung und 
museumspädagogischen Aktivi-
täten rund um Kulturpflanzen, 
Milchverarbeitung und Arbeiten 
im bäuerlichen Jahreslauf auf 
dem Museumsbauernhof sowie 
Mitmachaktionen in den zum 
Kinderbauernhof umgestalteten 
Wirtschaftsgebäuden mit seinen 
interaktiven und kindgerechten 
Präsentationen zu landwirt-
schaftlichen Themenfeldern, 
wie Getreide, Milch, Kartoffeln, 
Zucker, Obst usw. statt. 
Die Besucher erwartet Leckeres 
aus dem Lehmbackofen.

Das Deutsche Landwirtschafts-
museum Schloss Blankenhain ist 
außer montags jeweils von 09:00 
bis 17:00 Uhr geöffnet.

Foto: Archiv Landratsamt

Internationale Rassekatzenausstellung in 
Wilkau-Haßlau
Tierpräsentationen, Sondershows sowie Info- und  
Verkaufsstände erwarten die Besucher 

Der Verein Mülsner Samtpfötchen 
e. V. lädt für den 29. Februar und 
1. März 2020 zur Internationalen 
Rassekatzenausstellung in die 
Muldentalhalle in Wilkau-Haßlau, 
Kirchberger Straße 5, ein. 

Gezeigt werden etwa 150 Tiere der 
verschiedensten Rassen - vom Kat-
zenbaby bis hin zum Europa- und 
Weltchampion. Die Aussteller aus 
ganz Deutschland sowie dem 
benachbarten Ausland präsentie-
ren bekannte Rassen wie Britisch 
Kurzhaar, Perser, Maine Coon, 
Ragdoll, Heilige Birma und viele 
andere mehr. Eine Jury bewertet 
die Tiere und am Ende jedes Aus-

stellungstages wird der Tagessie-
ger gekürt.
Das Publikum hat die Möglich-
keit, sich an beiden Tagen bei den 
Züchtern über Haltung, Pflege und 
Ernährung der Katzen zu informie-
ren. Darüber hinaus gibt es  Ver-
kaufsstände mit allem, was das 
Katzenherz (und das der Katzen-
freunde) höher schlagen lässt. 
Am Samstag findet die Sondershow 
Very British - alle Britisch Kurzhaar-
katzen und am Sonntag Let‘s go to 
Maine - alle Maine Coon statt.
Der Verein Mülsner Samtpfötchen 
e. V. unterstützt unter anderem 
den Verein Katzen für Katzen e. V. 
und pflegt die Patenschaft zu der 
Haussa Ginster Katze Jambo, wel-
che im Zoo der Minis in Aue lebt. 
Einige Mitglieder vom Verein Kat-
zen für Katzen e. V. werden beide 
Tage mit vor Ort sein und ihre 
Arbeit vorstellen.

Geöffnet ist die Ausstellung an bei-
den Tagen von 10:00 bis 17:00 Uhr. 

Führung in Zwickau
Schnuppertour durch die Zwickauer Altstadt

Für Zwickau-Einsteiger und 
Gruppen mit kleinem Zeitbudget 
eignet sich die Schnuppertour 
durch die Zwickauer Altstadt. 
Die Teilnehmer lernen während 
dieser Tour die wichtigsten his-
torischen Plätze und Baudenk-
male in der Zwickauer Altstadt 
kennen. 

Die Führung findet jeden Sams-
tag, jeweils 10:30 und 14:00 Uhr 
statt. Treffpunkt ist die Tourist 
Information Zwickau. Die Kosten 
betragen 6 EUR pro Person.

Die nächsten Führungen finden 
am 7., 14. und 21. März 2020 
statt.

GESUNDHEITSAMT

Ausstellung im Gesundheitsamt  
des Landkreises Zwickau
Künstlergruppe „Viertel“ präsentiert Bilder

Seit dem vergangenen Jahr gibt 
es in der „Kulturweberei“ in der 
Zwickauer Seilerstraße das Ate-
lier der Künstlergruppe „Viertel“. 
Vier Frauen, Angelika Schäfer, 
Margitta Hempel, Ute Heben-
streit und Melanie Lengowski, 
haben sich hier zusammenge-
funden, um gemeinsam zu malen 
und ihre Kunst den interessierten 
Besuchern zu präsentieren. 

Einen kleinen Einblick in das 
aktuelle Schaffen der vier Künst-
lerinnen gibt eine Ausstellung im 
Gesundheitsamt des Landkreises 
Zwickau, die mit einer Vernis-
sage am Donnerstag, dem 27. 
Februar 2020 um 15 Uhr im Ver-
waltungszentrum Zwickau, Wer-
dauer Straße 62, Haus 4, 1. Etage, 
eröffnet wird. 

Dazu sind interessierte Bürger 
recht herzlich eingeladen.
Die Themen, Malstile, Werkzeuge 
und Farben der vier sind verschie-

den, es gibt Landschaftsbilder, 
Stillleben, Blumenmalerei und 
Collagen zu bewundern.

Die Künstlerinnen betrachten 
sich selbst als „vier Viertel“, die 
gemeinsam ein Ganzes bilden. 
Der Name Künstlergruppe „Vier-
tel“ weist aber auch auf den 

Zwickauer Künstler Gerd Viertel 
hin, dessen Kurse die vier Damen 
besuchten und der ihr Mentor 
wurde. 

Die Ausstellung kann bis zum  
18. Juni 2020 zu den Öffnungszei-
ten des Landratsamtes besucht 
werden.

Die Künstlergruppe „Viertel“ stellt ihre Arbeiten im Gesundheitsamt  
des Landkreises Zwickau aus. 

Foto: Frank Lengowski 

LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND WESTSACHSEN E. V./
KREISNATURSCHUTZSTATION GRÄFENMÜHLE

Veranstaltungsankündigung
Praxisseminar Obstbaumschnitt

Der Landschaftspflegeverband 
Westsachsen e. V. führt am 
Samstag, dem 29. Februar 
2020, von 10 bis 14 Uhr ein  
Praxisseminar zum Obstbaum-
schnitt durch.

Referent ist der Pomologe Alb-
recht Herziger.

Treffpunkt ist die Streuobstwiese, 
08451 Crimmitschau, Ortsteil 
Frankenhausen, Mittelmühl-
straße/Bahnhofstraße Ponitz.

Die Schwerpunkte dieses Semi-
nars bilden die Jungbaumpflege 
sowie die Pflege alter Obsthoch-
stämme.

INHALTE:
- Vorstellung von Werkzeugen 

zur Baumpflege

- Grundlagen Obstbaumschnitt
- Pflege von Jungbäumen sowie
- Pflege alter Obsthochstämme

Eigene Werkzeuge zum Selbstaus-
probieren dürfen gern mitge-
bracht werden!

KOSTEN: 
15 EUR

Für einen kleinen Mittagsimbiss 
ist gesorgt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Um Anmeldung wird gebeten. 

Obstbaumschnitt in der Praxis
Foto: Landschaftspflegever-

band Westsachsen e. V.

Kontakt:
Telefon:  03762 7596108
Fax:  03762 931494
E-Mail:  info@lpv- 
 westsachsen.de

KREISSPORTBUND ZWICKAU

Klettercamp
Jetzt anmelden!

gehen , Höhlenwanderung und vie-
lem mehr ist Einiges geboten.

TEILNEHMERALTER: 
11 bis 16 Jahre

ANMELDESCHLUSS: 
31.  Mai 2020

PREIS:
199 EUR

Vom 27. bis 31. Juli 2020 geht es 
wieder in die Sächsische Schweiz 
zum Klettern. An fünf Tagen dreht 
sich alles um Outdoor, Spaß und 
Sport. Mit Klettern am Felsen, 
Abseilen, Trekking, Klettersteig 

Rückfragen und Anmeldung 
unter: 
Kreissportjugend Zwickau 
Angy Thieme
Stiftstraße 11
08056 Zwickau
E-Mail:  thieme@kreissport- 
 bund-zwickau.de
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NEPAL- Bergwelten zwischen Erdbeben 
und Tourismus-Ansturm
Vortrag in der Kreisnaturschutzstation Gräfenmühle

Am 6. März 2020 findet von 
18:00 bis 20:00 Uhr in der Kreis-
naturschutzstation Gräfenmühle, 
Pestalozzistraße 21A, 08459 
Neukirchen/Pleiße ein Vortrag 
zum Thema „NEPAL – Bergwelten 
zwischen Erdbeben und Touris-
mus-Ansturm“ statt.

Der Vortrag entführt in die 
geheimnisvolle Bergwelt Nepals. 
Die Referentin Christina Kretz-
schmar hat an dem Tag ihre Rei-
seerlebnisse nach dem Erdbeben 
aus dem Jahr 2015 und einer Trek-
kingtour im Jahr 2017 im Gepäck. 
Umrahmt wird die Veranstaltung 
mit Musik, Tee, bunten Tüchern 
und Schmuck aus Nepal. Es wird 
um eine Spende für den Verein 
Görlitz-Pelmang e. V. gebeten. 

Foto: Christina Kretzschmar

Island & Grönland Naturparadies  
des Nordens
Live Reportagen in 3D mit Stephan Schulz

Zu einer Live-Reportage über 
das Naturparadies Island und 
Grönland in 3D lädt der Fotograf 
Stephan Schulz am 21. Februar 
2020 um 20:00 Uhr in die Sach-
senlandhalle Glauchau ein.
Feuerball und Eisland zugleich, 
sind Island und Grönland vor 
allem Reiseziele für Naturlieb-
haber. Per Auto, Fahrrad, Schiff 
und zu Fuß hat der 3D Fotograf 
beide Inseln zu allen Jahres-
zeiten besucht. In humorvollen 
Erzählungen beschreibt er, wie 
er sich mit dem Fahrrad auf zum 
Teil fürchterlichen Wellblechpis-
ten durchs Hochland kämpft, auf 
denen das Furten von eiskalten 
Gletscherflüssen noch den ange-
nehmsten Teil darstellt oder wie 
er im Winter im Niemandsland 
auf der total vereisten Ring- 

straße befürchten muss, von einer 
Orkanböe mit dem Auto von der 
Straße geweht zu werden.
Auch aus fotografischer Sicht war 
Stephan Schulz von diesen Inseln 
fasziniert. Durch die ständig wech-
selnden Wetterverhältnisse ent-
stehen einmalige Lichtstimmun-
gen und die langen Winternächte 
werden von unglaublich schönen 
Polarlichtern erhellt.
Die Besucher tauchen ein in einen 
überwältigenden 3D-Bilderrausch 
- ein plastisches visuelles Erlebnis, 
welches im Bereich der Live-Re-
portage einzigartig im deutsch-
sprachigen Raum ist!

Karten gibt es in der Sachsen-
landhalle unter der Rufnummer 
03763 13606 oder im Ticketshop 
der Freien Presse.

„gerahmte Momente“  
FotoClub Zwickau stellt im Verwaltungszentrum  
Werdau aus

Am Donnerstag, dem 12. März 
2020 wird um 18:00 Uhr in der 
Galerie des Landkreises Zwickau 
im Verwaltungszentrum Werdau, 
Königswalder Straße 18, die Aus-
stellung „gerahmte Momente“ mit 
Fotografien des FotoClub Zwickau 
eröffnet.

Der im Jahre 2003 im „Alten Gaso-
meter“ in Zwickau gegründete 
FotoClub vereint rund 20 Mitglieder 
aller Berufs- und Altersgruppen. 
Zu den wöchentlichen Treffs 
des FotoClubs dienstags um 
17:00 Uhr in der Versöhnungs-
kirche Zwickau-Neuplanitz sind 
Gäste jederzeit willkommen, 
genauso wie auf der Internetseite 
des FotoClubs: www.fotoclub-
zwickau.de.
Mehrmals jährlich stellt der 
FotoClub Zwickau seine Arbeiten 

in Ausstellungen einer breiten 
Öffentlichkeit vor. Dabei präsen-
tiert er sich in seiner Vielfalt und 
zeigt, welche unterschiedlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten die 
Fotografie bietet. Dabei hofft er, 
die Betrachtenden in die Welt der 
Fotografie zu entführen und dass 
sie diese frei vom Alltäglichen 
genießen können. 

Die Einführung in die Ausstellung 
spricht Michael Nitzsche und 
die musikalische Umrahmung 
gestaltet das Holzbläserensem-
ble Werdau der Kreismusikschule 
des Landkreises Zwickau „Clara 
Wieck“.

Die Ausstellung kann bis zum  
30. April 2020 zu den Öffnungs-
zeiten des Verwaltungszentrums 
Werdau besucht werden.

SÄCHSISCHER AUSBILDUNGS- UND ERPROBUNGSKANAL (SAEK) ZWICKAU

Mediensprechstunde 
Kostenloses Angebot für Eltern, Großeltern, Pädagogen und Interessierte

Die „Mediensprechstunde“ des 
SAEK Zwickau ist ein neues regel-
mäßiges, offenes Angebot für 
Eltern, Großeltern, Pädagogen 
und andere Medieninteressierte, 
welches immer am letzten Mitt-
woch des Monats stattfindet. 
Jeweils von  16 bis 19 Uhr ste-
hen die Medienpädagogen  des 
SAEK-Teams im Ärztehaus Alter 
Steinweg 18 individuell Rede und 
Antwort zu Fragen oder Proble-
men rund um das Thema Medien, 
Medienerziehung und Medienpä-
dagogik.

„Wir führen regelmäßig Medienel-
ternabende in Kitas und Schulen 
durch. Nur die wenigsten Eltern 
haben den Mut dort Fragen zu 
stellen, wenn es in der eigenen 
Familie oder Verwandtschaft 
beispielsweise Probleme mit der 
altersgerechten Mediennutzung 
gibt. 
Das neue Angebot bietet nun die 
Möglichkeit, solche Punkte/Pro- 
bleme unter vier Augen zu bespre-

chen“, so Marsel Krause, Studiolei-
ter des SAEK Zwickau.

 Viele Dinge können auch praktisch 
angeleitet werden: ein Tablet kin-
dersicher machen, die WLAN-Zeit 
in der Fritz Box einschränken, Pri-
vatsphäreneinstellungen richtig 
konfigurieren oder auch einfach 

mal selbst an einer Spielekonsole 
eine Runde typische geeignete 
aber auch nicht für Kids geeignete 
Games unter Anleitung testen. 

Die Beratung ist kostenfrei. 

Foto:  pixabay

SCHLOSS WALDENBURG

Frühlingsmarkt der Kunsthandwerker
Zahlreiche Gewerke präsentieren sich

Im Schloss Waldenburg öffnet am 
Samstag, dem  29. Februar von 
11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 
dem 1. März 2020 von 10 bis 
18 Uhr der Frühlingsmarkt der 
Kunsthandwerker seine Pforten. 
Auf dem  vom thüringischen 
„Kulturhof Zickra“ organisier-
ten Kunsthandwerker- und 

Spezialmarkt präsentieren sich 
zahlreiche Gewerke. Keramiker, 
Drechsler, Bildhauer, Korbma-
cher, Textilgestalter, Glasbläser  
u. v. m. bieten ihre Waren an. 

Des Weiteren erwartet die Besu-
cher ein umfangreiches Rahmen-
programm unter anderem mit 

handgemachter Instrumental- 
und Vokalmusik und einem Pup-
penspiel für Jung und Alt.

Kleine Marktbesucher können 
sich im Filzen ausprobieren oder 
ihrer eigenen Kreativität beim 
Holz- und Schmuckgestalten 
freien Lauf lassen.


